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Präambel 

Abkürzungen DE EN 

AIAG  Automotive Industry Action Group 

EBI ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. 

EGR ETO MAGNETIC CORP. ETO MAGNETIC CORP. 

EKC 
ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES 

(Kunshan) Co., Ltd. 

ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES 

(Kunshan) Co., Ltd. 

EKS EKS Elektromagnetik GmbH EKS Elektromagnetik GmbH 

EPP/SQP -/- 
ETO Problem Solving Process/ 
supplier quality problem solving 

ESM 
ETO MAGNETIC Mexico,  

S. de R.L. de C.V. 

ETO MAGNETIC Mexico,  

S. de R.L. de C.V. 

ESN ETO SENSORIC GmbH ETO SENSORIC GmbH 

EST ETO MAGNETIC GmbH ETO MAGNETIC GmbH 

EWR ETO MAGNETIC Sp: z o.o. ETO MAGNETIC Sp: z o.o. 

FMEA 
Fehlermöglichkeits- und 
einflussanalyse 

Failure Mode and Effects Analysis 

GUM -/- 
Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement 

IATF -/- International Automotive Task Force 

MSA Messsystem Analyse Measurement System Analysis 

NTF -/- No trouble found 

PPAP Produktionsteil-Freigabeverfahren Procuction Part Approval Process 

PPA / PPF 
Produktionsprozess und 
Produktfreigabe (PPF) 

Production Process and product 
appoval (PPA) 

VDA Verband der Automobilindustrie e. V. -/- 

CPK Kritischer Prozessfähigkeitsindex critical process capability 

1 Einführung 

Dieses Handbuch beschreibt Abläufe von gemeinsamen Prozessen. Damit sollen Abläufe 

optimiert und unnötige Kosten und Qualitätseinbußen vermieden werden. Diese Abläufe 

sind für beide Seiten verbindlich. 

Die Qualität der Zukaufteile hat einen entscheidenden Einfluss auf die ETO-Produkte. Um 

den hohen Qualitätsstandard aufrecht zu erhalten, erwartet ETO von seinen Lieferanten 

eine rechtzeitige Anlieferung von Produkten mit hoher Qualität. 

Ziel ist es, über die gesamte Lieferkette eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 

fördern, um das Null-Fehler-Ziel zu erreichen. 
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1.1 Das Lieferantenmanagement der ETO 

Wir pflegen langfristige und partnerschaftliche Beziehungen mit bewährten Lieferanten. In 

gründlichen Auswahl- und Qualifizierungsverfahren werden sie begutachtet, bewertet und 

gefördert. 

Die Lieferanten werden in der Regel schon frühzeitig in den Entwicklungsprozess 

einbezogen, um innovative und hochwertige Produkte realisieren zu können. 

Gemeinsame Qualitätsstandards werden abgestimmt und in Qualitätsmanagement-

Vereinbarungen und technischen Unterlagen festgelegt. Die Freigabe und Abnahme-

kriterien sind produktspezifisch definiert. 

1.2 Allgemeine Anforderungen (QM-System, Personal, é) 

Die ETO GRUPPE ist eine weltweit erfolgreich operierende Unternehmensgruppe, welche 

innovative Aktoren und Sensoren in höchster Qualität für modernste Fahrzeuge und 

Anlagen entwickelt und produziert. 

Um weiterhin Qualität und Innovation auf höchstem Level zu garantieren ist es 

erforderlich, dass auch die Lieferanten der ETO GRUPPE auf demselben hohen Niveau 

agieren, da die Beschaffenheit eines ETO-Produkts entscheidend von der Güte der 

Zulieferungen abhängt. 

Wichtig ist hierbei die Anwendung eines QM-Systems im Sinne der IATF 16949, 

beziehungsweise die Entwicklung des bestehenden Systems hin zu diesem Standard, um 

höchste Qualität und Liefertreue zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund stellt dieses Handbuch einen Leitfaden für die Zusammenarbeit 

zwischen den Unternehmen der ETO GRUPPE und ihren Lieferanten dar. 

1.3 Geltungsbereich 

Das Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE gilt für die Beschaffung von 

Produktionsmaterial, produktionsnahen Betriebsmitteln und Leistungen des Lieferanten 

durch die verbundenen Unternehmen der ETO GRUPPE. 

Das Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE ist bindend für alle Lieferanten, die 

Produktionsmaterial und produktionsnahe Betriebsmittel an die Produktionsstandorte der 

ETO GRUPPE liefern. 
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Zur Zeit der Publizierung des Lieferantenhandbuches, gehörten die nachfolgenden 

Unternehmen zur ETO GRUPPE: 

 

ETO MAGNETIC GmbH 78333 Stockach DEUTSCHLAND 

ETO SENSORIC GmbH 90441 Nürnberg DEUTSCHLAND 

EKS Elektromagnetik GmbH 71665 Vaihingen DEUTSCHLAND 

ETO MAGNETIC Sp. z o.o. 52 - 407 Wrocğaw POLEN 

ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES  
(Kunshan) Co., Ltd. 

215334 Kunshan V. R. CHINA 

ETO MAGNETIC CORP. Grand Rapids, MI 49512 USA 

ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. Bangalore 560092 INDIEN 

ETO MAGNETIC Mexiko, S. de R.L. de C. V. 78395 San Lui Potosí MEXIKO 

 

Im Folgenden ETO genannt. 

1.4 Geltende gesetzliche Grundlagen 

Der Lieferant ist verpflichtet, alle für das Produkt geltenden rechtlichen und behördlichen 

Grundlagen zu beachten und hat selbst dafür Sorge zu tragen diese in angemessenem 

Maße zu berücksichtigen und auf Aktualität zu prüfen. 

Dies schließt auch länderspezifische Regelungen und gegebenenfalls Abweichungen der 

hier beschriebenen Standards ein. 

1.5 Soziale Verantwortung 

Das Handeln der ETO GRUPPE orientiert sich an den UN-Grundprinzipien des UN Global 

Compact. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact stellen die mindestens zu 

erfüllenden Grundsätze und Anforderungen dar, die wir uns selbst gesetzt haben und 

deren Einhaltung wir auch von unseren Lieferanten erwarten. Der im Jahre 2000 ins 

Leben gerufene UN Global Compact ist eine Richtlinie für Unternehmen, ihre Strategien 

und Handlungen an den zehn Prinzipien, gegliedert in den vier Bereichen Menschen-

rechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, auszurichten. ETO 

wird die Umsetzung der UN-Grundprinzipien im Rahmen der Lieferantenerstbewertung 

auditieren und die weitere Konformität auch während der laufenden Geschäftsbeziehung 

überwachen. 

Unsere Lieferanten verpflichten sich zur Einhaltung der Prinzipien des Global Compact 

der Vereinten Nationen. Eine schriftliche Bestätigung ist die Grundvoraussetzung für die 

Freigabe als ETO Lieferant. 

Weitere Informationen zum Global Compact sind unter "www.unglobalcompact.org" 

abrufbar. 
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1.6 Konfliktrohstoffe 

Die Verwendung von Konfliktrohstoffen/Konfliktmineralien oder Konfliktressourcen nach 

Definition des Bonn International Center for Conversion (BICC) ist strikt untersagt und 

führt zum Abbruch sämtlicher Geschäftsbeziehungen. 

Nach Konkretisierung des BICC handelt es sich bei Konfliktrohstoffen sinngemäß um 

Ănat¿rliche Ressourcen, deren systematische Ausbeutung und Handel im Kontext eines 

Konfliktes zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen des humanitären 

Vºlkerrechts oder Verwirklichung vºlkerstrafrechtlicher Tatbestªnde f¿hren kann.ñ 

1.7 REACH 

Die EG-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung; REACH: Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ist bindend für alle Lieferanten 

und Unterlieferanten, die einen europäischen Standort der ETO GRUPPE beliefern. 

1.8 RoHS 

Die EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2: Restriction of Hazardous Substances) ist bindend 

für alle Lieferanten und Unterlieferant die einen europäischen Standort der ETO GRUPPE 

beliefern. 

1.9 Umweltschutz und Sicherheit 

1.9.1 Umweltverantwortung 

Lieferanten müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem Vorsorgeprinzip 

verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr Umweltverantwortung ergreifen und die 

Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

1.9.2 Umweltfreundliche Produktion 

In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz gewährleistet sein. 

Dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um die Folgen von Unfällen, die sich negativ 

auf die Umwelt auswirken können, zu vermeiden oder zu minimieren. Besondere 

Bedeutung kommt dabei der Anwendung und Weiterentwicklung energie- und 

wassersparender Technologien zu ï geprägt durch den Einsatz von Strategien zur 

Emissionsreduzierung,  

Wiederverwendung und Wiederaufbereitung. 

1.9.3 Umweltfreundliche Produkte 

Alle entlang der Lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umweltstandards ihres 

Marktsegments erfüllen. Dies schließt den vollständigen Produktlebenszyklus sowie alle 

verwendeten Materialien ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die 

Umwelt eine Gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein.  



Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE 

 

 

Guideline: Page 10/78  

E-028-Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE   
Version 3 Print only for information  
 

Für sie ist ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete 

Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder 

wiederverwendet und entsorgt werden können. 

1.9.4 Produktsicherheit und ïqualität 

Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Kriterien 

für Qualität sowie aktive und passive Sicherheit erfüllen und für ihren Verwendungszweck 

sicher genutzt werden. 

2 Allgemeine Anforderungen 

2.1 Aufbau der ETO Lieferanten-Qualitäts-Organisation 

Die lieferantenbezogene Qualitätsbetreuung der ETO ist eine gruppenweite Organisation. 

Abläufe und Prozesse sind gruppenweit standardisiert. 

Der Bereich ist nach Warengruppen aufgeteilt, die sich an den Fertigungsverfahren sowie 

der Struktur der ETO-Einkaufsorganisation orientieren. 

Entsprechend der Eingruppierung steht dem Lieferanten an jedem ETO-Standort ein 

Supplier Quality Engineer (SQE) zur Verfügung. 

Dieser dezentrale SQE stellt für den Lieferanten den zentralen Ansprechpartner für alle 

qualitätsbezogenen Themen zum entsprechenden Standort dar. 

Er ist somit auch Ansprechpartner für Vorgänge, die durch andere Bereiche des 

betreffenden ETO Standortes, wie die Wareneingangsprüfung oder SQA (Supplier Quality 

Assurance), ausgelöst werden. 

Darüber hinaus werden für diese Warengruppen Lead-SQE definiert, die eine 

standortübergreifende Rolle in der entsprechenden Warengruppe wahrnehmen. 

2.2 Aufbau der ETO-Einkaufsorganisation 

Der ETO-Einkauf beschafft Produktions- und Gemeinkostenmaterialien, Investitionen und 

Dienstleistungen. 

Der Einkauf von Produktionsmaterialien ist nach Warengruppen strukturiert und wird 

dezentral durch die eigenständig operierenden ETO-Standorte durchgeführt.  

Die Aufgabe der dezentralen Einkaufsorganisation ist die Sicherstellung des termin-

gerechten Materialflusses durch qualitätsgerechte und kostenoptimale Beschaffung aus 

freigegebenen Bezugsquellen. 

Innerhalb der globalen Einkaufsorganisation sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

der Standorte über das strategische Materialgruppen-Management abgestimmt. 

In den ETO-Entwicklungsstandorten steht dem Lieferanten ein Projekteinkäufer zur Seite, 

der während der Entwicklungsphase als zentraler Ansprechpartner den Lieferanten bis 

zum Serienanlauf begleitet. 
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2.3 ETO Formulare und Vorgabedokumente 

Im Rahmen der Standardisierung von Abläufen und Prozessen wird ETO diese, wie auch 

die zugehörigen Formulare und Dokumente, kontinuierlich weiter entwickeln, den Kunden- 

und Normenanforderungen entsprechend überarbeitet und gruppenweit vereinheitlichen. 

Ziel ist es, alle Prozesse stabil, transparent und jederzeit nachvollziehbar zu gestalten ï 

mit optimaler Einbindung von Kunden, Partnern und Lieferanten. 

Wir erwarten dazu von unseren Lieferanten die Anwendung der vorgegebenen ETO-

Formulare sowie der entsprechenden Normen in gültiger und aktueller Fassung. 

Hierzu sind wir bestrebt, Formularvorgaben in verschiedenen Sprachen und den 

aktuellsten Versionen online zur Verfügung zu stellen. 

Zugang erhalten Sie über den Download Bereich des ETO Internetportals 

(siehe Anlage 1). 

2.4 ETO Werte und Unternehmenspolitik 

Das Handeln und Denken von ETO wird geleitet von den ETO-Werten Kompetenz, 

Leidenschaft und Vertrauen. 

 
 

Das Fundament des ETO-Wertehauses bildet der ETO-TEAMGEIST, der die Werte 

zusammenhält und dafür sorgt, dass unser Haus ï gemeinsam mit unseren Partnern und 

Lieferanten ï unseren Kunden durch höchste Qualität, Innovationen, Kundenorientierung, 

Professionalität und Nachhaltigkeit zu begeistern. 

 

Unter KOMPETENZ verstehen wir neben dem fachlichen Wissen auch die soziale 

Komponente, das heißt auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Kollegen einzugehen. 

Kompetenz steht f¿r Ăwir KÖNNENñ. 

Mit LEIDENSCHAFT wollen wir unsere Arbeit beleben, einzigartiges schaffen und unsere 

Kunden begeistern. 

Leidenschaft bedeutet auch Ăwir WOLLENñ! 

VERTRAUEN

ÅVERLÄSSLICHKEIT

Å FAIRNESS

ÅWERTSCHÄTZUNG

ÅOFFENHEIT

ÅPARTNERSCHAFTLICHKEIT

LEIDENSCHAFT

ÅBEGEISTERUNG

ÅAUFGESCHLOSSENHEIT

ÅEIGENINITIATIVE

ÅKREATIVITÄT

Å LEISTUNGSWILLE

KOMPETENZ

Å INNOVATIONSFÄHIGKEIT

ÅVERANTWORTLICHKEIT

ÅVERÄNDERUNGSBEREIT-

SCHAFT

ÅKONFLIKTFÄHIGKEIT

Å LERNBEREITSCHAFT

KUNDE
intern/extern

ETO-TEAMGEIST
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VERTRAUEN zueinander, heißt für uns auch, dass wir uns aufeinander verlassen können 

und dass uns genügend Freiräume anvertraut werden, um Entscheidungen schnell und 

gezielt treffen zu können. 

Vertrauen heiÇt folglich Ăwir DÜRFENñ. 

 

Gemäß unserer Unternehmenspolitik ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

unseren ausgewählten Lieferanten und deren Verpflichtung zur ĂQualitªtñ sowie unsere 

Hilfe bei der Weiterentwicklung deren Qualitätsfähigkeit, aber auch eine enge und 

frühzeitige Einbeziehung dieser in unseren Informationsfluss mit dem Ziel einer lang 

andauernden Zusammenarbeit, ist ein wesentlicher Qualitätsfaktor. 

Wir verfolgen das 0-Fehler-Ziel. 

Als Hersteller von elektromagnetischen Aktoren und Sensoren höchster Güte verpflichtet 

sich ETO das 0-Fehler-Ziel zu fokussieren und die Unternehmensabläufe ständig dorthin 

zu optimieren. 

Auch von unseren Lieferanten erwarten wir diese Einstellung und das Bewusstsein, dass 

nur durch den nötigen Einsatz an Ressourcen dieses Ziel erreicht werden kann. 
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3 Lieferantenauswahl 

Vereinfachte, chronologische, schematische Darstellung der ETO-Abläufe und 

Zusammenhänge zur Auswahl und Freigabe neuer Lieferanten 
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3.1 Anforderungen an Lieferanten für Produktionsmaterial 

In Bezug auf das Qualitätsmanagement unserer Lieferanten erwarten wir einen, durch 

einen akkreditierten Zertifizierer, nachgewiesenen und umfänglich gelebten Standard 

gemäß IATF 16949. Die Mindestanforderung stellt die ISO 9001 dar, wobei die 

Selbstverpflichtung zur Weiterentwicklung des Systems im Sinne der IATF 16949, die 

Anwendung dort beschriebener Regelungen, Verfahren und Methoden, sowie die 

allgemeinen Normen der Automobilindustrie erwartet wird. 

Normen und Regelungen sind immer in den gültigen Versionen anzuwenden. 

Der Status und Stand sowie Informationen zur Umsetzung der Managementsysteme des 

Lieferanten werden im ETO Q-Assessment ermittelt und dokumentiert. 

Fertigungsspezifische Anforderungen ergeben sich aus den ETO-Spezifikationen, den 

dabei mit geltenden ETO Normen, diesem Handbuch sowie den vereinbarten Vertrags-

werken. 

3.2 Einkaufs-Assessment 

Um als neuer Lieferant bei ETO zugelassen zu werden, muss der Lieferant im ersten 

Schritt ein positives Ergebnis im Einkaufs-Assessment erzielen. Das Einkaufs-Assess-

ment wird stets vom Einkäufer am Produktionsstandort des Lieferanten durchgeführt. Ziel 

des Einkaufs-Assessments ist es frühzeitig zu erkennen, ob der Lieferant die An-

forderungen in den für ETO wichtigen Schwerpunktsbereichen erfüllt. Die Intensität der 

Zielerfüllung spiegelt sich in der finalen Auditbewertung wieder, die neben der klassischen 

Lieferanteneinstufung eine weitere Detaillierung in lokaler und globaler Lieferanten-

freigabe in den Beschaffungsregionen differenziert. 

3.3 Q-Assessment 

Das ETO Q-Assessment hat den Sinn mögliche zukünftige Lieferanten für Produktions-

material in Bezug auf ihre Qualitätsfähigkeit und ihr Know-How zur Lösung der gestellten 

Lieferaufgabe (Waren oder Dienstleistungen) zu beurteilen. 

Ziel ist es, zu prüfen, ob der Lieferant sich sinnvoll in die Wertschöpfungskette der 

ETO GRUPPE einbinden lässt und welche Themen bezüglich dieser Schnittstelle 

besonders betrachtet werden müssen. 

Das Q-Assessment basiert auf den Anforderungen der ISO 9001, der ISO 14001 und der 

IATF 16949. Darüber hinaus berücksichtigt es alle Anforderungen der VDA 6.3 P1 

(Potentialanalyse Lieferant) sowie ETO spezifische Anforderungen und kundenspezifische 

Ergänzungen (z.B. VW Formel Q Fähigkeit Prozessaudit, GM-Anforderungen und 

weitere). 

Das Q-Assessment berücksichtigt darüber hinaus länderspezifische Anforderungen. 

Eine Erweiterung hinsichtlich ISO 14001, 50001, OHSAS 18001 und UN Konventionen ist 

im Aufbau, ebenso wie die Implementierung kundenspezifischer Vorgaben (z. B. Produkt-

Sicherheits-Audit, etc.) 
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Das Q-Assessment wird weltweit in der gleichen Form, auf Basis des gleichen Fragen-

katalogs durchgeführt. 

Es kommt hierbei eine deutsche oder inhaltsgleiche englische Vorlage zum Einsatz. 

Das Q-Assessment ist ein lebendes Dokument, das bedarfsweise aktualisiert, detailliert 

und veränderten Gegebenheiten angepasst wird. 

Darüber hinaus sind fertigungs- bzw. commodity-spezifische Anforderungen enthalten, die 

eine standardisierte Bewertung der Lieferanten ermöglichen und das Wissen der Lead-

SQE / Spezialisten reflektiert. 
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Die Durchführung des Q-Assessments erfolgt durch Auditoren, gemäß der ETO-Auditoren 

Matrix. 

Das ETO Q-Assessment erfüllt zwei Funktionen. 

Es hat den Sinn mögliche zukünftige Lieferanten für Produktionsmaterial in Bezug auf ihre 

Qualitätsfähigkeit und ihr Know-How zur Lösung der gestellten Lieferaufgabe (Waren oder 

Dienstleistungen) zu beurteilen und Themenfelder hervorzuheben, die bei einer 

Zusammenarbeit besonders zu beachten sind. 

Darüber hinaus stellt das Q-Assessment ein lebendes Dokument dar, das den Lieferanten 

über die gesamte Dauer der Zusammenarbeit begleitet. Veränderungen werden bei 

Bedarf oder aus gegebenem Anlass berücksichtigt und neu bewertet. 

Das Ergebnis der Bewertung wird dem Lieferanten in Form einer aktualisierten Kopie der 

Zusammenfassung der Ergebnisse  mitgeteilt. 

3.4 Kundenspezifische Anforderungen 

ETO hat sich gegenüber mehreren Kunden der Automobilindustrie verpflichtet, 

spezifische Anforderungen in der Lieferkette weiter zu geben und die Einhaltung dieser 

Anforderungen im Rahmen der Lieferantenauswahl zu berücksichtigen. 

Diese kundenspezifischen Anforderungen werden im Rahmen der Assessments oder 

bedarfsgesteuert durch die Bereiche Einkauf und Lieferanten-Qualität abgefragt. 

Beispielhaft ist hier die Anforderung des VW-Konzerns hinsichtlich des Produkt-

sicherheits-Beauftragten erwähnt (siehe Anhang 2). 

4 Lieferantenfreigabe 

Einkaufs- und Q-Assessment bilden hierbei einen Satz von Dokumenten, die zur Freigabe 

neuer Lieferanten erforderlich sind. 

Voraussetzung zur Freigabe als ETO-Lieferant für Produktionsmaterial, ein positives 

Ergebnis der  beiden gleichwertigen Assessments. Daran schließen sich die vertraglichen 

Abstimmungen an. 

Im Detail: 

Grundbedingung 1: Erfolgreich abgeschlossenes Einkaufs-Assessment (Ergebnis Ó80 %) 

Grundbedingung 2:  Erfolgreich abgeschlossenes Qualitäts-Assessment (Ergebnis Ó80 %) 

Á Bei einem Ergebnis zwischen 70% und 80% im Qualitäts-Assessment, kann - durch 

den verantwortlichen SQE - eine bedingte Freigabe für entsprechende Fertigungs-

technologien oder Prozesse erteilt werden. 

Á Ein entsprechender Aktionsplan ist dann durch den verantwortlichen SQE zu über-

wachen. 

Á Zur Freigabe eines Lieferanten ist ï sofern definiert ï zusätzlich die Zustimmung des 

Lead SQE, beziehungsweise der Leiter Konzern Lieferanten-Qualität erforderlich. 
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Die Freigabe eines Lieferanten über das Q-Assessment kann regionale oder fertigungs-

technologische Einschränkungen beinhalten. 

Ziel ist hier immer eine globale Freigabe. Einschränkungen führen grundsätzlich zu einer 

starken Abwertung im Rating, die oft bereits zu einem Ausschluss führt. 

Andererseits können einzelne lokale Freigaben (z. B. bei Lieferanten aus Kundenvor-

gaben oder kleinen Stückzahlen, etc.) sinnvoll sein. 

 

 

 

No-go Kriterien führen darüber hinaus zu Einschränkungen oder Sperrungen (z. B. ein 

nicht zertifiziertes Management-System). 

Diese Kriterien berücksichtigen normative und ETO-spezifische Anforderungen.  
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5 Spezifikation 

ETO-Anforderungen an Zukaufteile und Dienstleistungen im Rahmen der Lohn- und 

Fremdbearbeitung werden durch ETO-Spezifikationen eindeutig definiert. Die prozess-

sichere Einhaltung aller dabei definierten Merkmale ist für die Funktion und Sicherheit 

unserer Produkte von elementarer Bedeutung. 

Zur Veranschaulichung und zur Unterstützung bei der Werkzeugentwicklung kann ETO 

3D-Modelle zur Verfügung stellen. Verbindlich ist jedoch immer die 2D-Zeichnung. 

ETO-Zeichnungen verweisen dabei ï sofern erforderlich ï auf weiterführende Spezi-

fikationen und ETO-Normen. 

Die Umsetzbarkeit der ETO-Spezifikation wird vor der Zeichnungsfreigabe und im 

Rahmen der Bemusterung geprüft und durch den Lieferanten bestätigt. 

ETO erwartet in der Folge die umfassende Einhaltung der spezifizierten Vorgaben, wie 

auch des bemusterten und vorgestellten Anlieferzustandes (z. B. im Hinblick auf 

technische Sauberkeit, Oberflächengüten etc.). 

5.1 Übermittlung der ETO-Spezifikation zum Lieferant 

Im Rahmen der Produktentwicklung werden zwischen dem verantwortlichen Konstrukteur 

und dem Lieferanten Spezifikations-Konzepte (ETO-Zeichnung mit dem Vermerk Ăin 

workñ) ausgetauscht und abgestimmt. 

Sobald die Machbarkeit der Komponente durch den Lieferanten bestätigt wird, kann die 

Spezifikation als Ăreleasedñ freigegeben werden. 

Die Zusendung freigegebener Spezifikationen (neuer oder geänderter Zeichnungen) 

erfolgt - nach entsprechender Nominierung - ausschließlich durch den ETO-Einkauf und 

über eine materialspezifische Bestellung. 

Diese Bestellung kann ï je nach Produkt und Leistungsumfang - folgende Positionen 

beinhalten 

Á Beauftragung zur Bemusterung 

Á Vermessene Erstmuster 

Á Unvermessene Muster 

Á Werkzeugbestellung 

Á Bestellung von Prüf- und Montagevorrichtungen / Automatisierungen 

und hat als Anlage folgende Dokumente 

Á Spezifikation 

Á PPC-Checkliste und vorbereitete Bemusterungsdokumentation 
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5.2 Besondere Merkmale 

Maße mit besonderer Bedeutung  für die Funktion des Produkts sind als besondere 

Merkmale ausgewiesen. 

Für diese Merkmale muss der Lieferant eine Prozess- bzw. Maschinenfähigkeits-

Untersuchung durchführen und die Maschinen- bzw. Prozessfähigkeit dauerhaft sicher-

stellen, dokumentieren und nachweisen. 

Ist der Lieferant nicht in der Lage die Prozess- bzw. Maschinenfähigkeit nachzuweisen ist 

eine 100%-Kontrolle dieser Maße erforderlich. 

Mit geltende Unterlagen: 

Á ETN002 - Besondere Merkmale 

Á ETN012 - Maschinen- und Prozessfähigkeit 

Á ETN021 - Messsystemanalyse 

Á VDA ï Band 4 

5.3 Technische Sauberkeit 

Anzuwenden ist diese Prüfvorschrift zur Bestimmung der technischen Sauberkeit von 

Produkten, Baugruppen und Bauteilen, sofern in Zeichnungen und Bestellunterlagen eine 

Sauberkeit gefordert wird 

Der Nachweis der technischen Sauberkeit ist spätestens bei der Bemusterung eines 

Bauteils nachzuweisen. Der Nachweis dieser Spezifikation ist ebenfalls ein Kriterium zur 

Erlangen einer Freigabe. 

Prozessbegleitend muss diese Spezifikation durch den Lieferanten in Eigenverantwortung 

überwacht und ggf. nachgewiesen werden mit geltenden Unterlagen: 

Á ETN005 ï Prüfung technische Sauberkeit 

Á VDA 19: Prüfung der Technischen Sauberkeit ï Partikel-Verunreinigung funktions-

relevanter Automobilteile. 

Á ISO 16232 1-10: Road vehicles ï Cleanliness of components of fluid circuits ï Teil 1 

bis 10. 

5.4 ETO-Normen mit Bezug zu ETO-Spezifikationen 

Á Für Lieferanten relevante ETO-Normen werden in aktueller und gültiger Version auf 

dem ETO Portal zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 1). 

Á Der Lieferant hat sich im Rahmen der Neubeauftragung oder im Rahmen von 

Änderungsbemusterungen, selbstständig über entsprechende Aktualisierungen und 

erweiterte Anforderungen zu informieren. 
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5.5 Teilelebenslauf 

Der Lieferant hat in geeigneter Systematik einen Teilelebenslauf zu führen und auf 

Verlangen vorzuweisen, in dem mindestens folgende Anforderungen abgebildet sind. 

Á ETO Material-Nummer / DIS Nummer 

Á Beschreibung der Änderung unter Berücksichtigung der Relevanz für FMEA und 

Produktionslenkungsplan 

Á Freigabedatum (intern / Kunde) 

Á Datum der Erstbelieferung an den Kunden 

6 Projekt-Management bei ETO Lieferanten 

Aus den Vorgaben der Management-Normen ergeben sich Anforderungen an ein 

beschriebenes und gelebtes Projekt-Management. 

Andererseits zeigen sich in der Praxis unterschiedliche Handhabungen in Bezug auf die 

Größe und Bedeutung des Projektes (Neuprojekt, Produkt-/Prozess-Änderung etc.). 

Unabhängig von Art und Umfang des Projektes/der bauteilbezogenen Aktivitäten sind die 

Mindestanforderungen an das durchgeführte Projekt-Management unserer Lieferanten: 

Á Einen detaillierten projektspezifischen Meilensteinplan für Planung, Entwicklung, 

Prozessentwicklung, Produkt- und Prozessvalidierung, Serienproduktion 

Á Einen detaillierten, gelebten Projekt-Zeitplan 

Á Eine vorgelagerte, dokumentierte Risikobewertung (FMEA) 

Á Einen vorgelagerten, dokumentierten QM- Plan 

Á Die Benennung aller Projektteammitglieder und deren aktive Einbeziehung  

Á Regelmäßiges Information-Update und Review 

Á Pflege und Überwachung eines schriftlichen Aktionsplanes zu offenen Aufgaben und 

Problemen, mit Zuständigkeiten und Terminen. 

Á Sowie die unaufgeforderte, kontinuierliche Kommunikation dieser Themen, relevanter 

Änderungen sowie aufgetretener Probleme, sofern diese einen termingerechten 

Abschluss des Projekts gefährden an ETO-Technik, Einkauf und Lieferanten-Qualität. 

6.1 Risikomanagement / FMEA 

Die Fehler-Möglichkeit und Einfluss-Analyse, kurz FMEA, ist eine Methode zur 

systematischen Risikoermittlung und deren Bewertung, bezüglich der Auftretens-

Wahrscheinlichkeit und der Entdeckungsmöglichkeit. 

Basis sind die Richtlinien VDA Band 4 bzw. AIAG. 

Die erkannten Risiken, sind durch entsprechende Maßnahmen zu reduzieren. 

Die FMEA ist ein Tool zur Fehlervermeidung und ist daher präventiv durchzuführen. 
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Die FMEA muss alle Produktphasen, von der Konstruktion bis zur Auslieferung 

berücksichtigen. Die interne Logistik ist separat zu betrachten. 

Lieferanten mit einer Konstruktionsverantwortung für Ihr Bauteil, haben eine Produkt-

(Design-)FMEA zu erstellen. 

Eine Prozess-FMEA (P-FMEA) ist für alle Prozessschritte zu erstellen. Besondere 

Merkmale und die Ergebnisse aus der Produkt-(Design-)FMEA sind dabei zu beachten. 

Die dafür erforderlichen Informationen wird ETO über die Spezifikation und 

Schweretabelle zur Verfügung stellen. 

Entsprechend der bauteilspezifischen Risikoklassifizierung wird ETO mit dem Lieferanten 

entsprechende FMEA-Reviews vereinbaren. 

Mitgeltende Unterlagen: 

Á ETN023 ï FMEA Richtlinie 

6.2 Herstellbarkeitserklärung 

Der Lieferant wird die von ETO gestellten Produktanforderungen (in Form von 

Konstruktionszeichnungen, Lastenheften, Datenblättern oder sonstigen Spezifikationen) 

jeweils unverzüglich dahingehend prüfen, ob diese klar, vollständig, zweckmäßig sind. 

Der Lieferant bestätigt mit einer positiven Herstellbarkeitserklärung, dass er die Vorgaben 

verstanden hat und diese zeichnungs- und spezifikationsgerecht umsetzen wird. 

Ist dies nicht möglich, wird der Lieferant ETO ï im Vorfeld der Beauftragung - 

unverzüglich informieren und eine Abstimmung mit ETO herbeiführen.  

Voraussetzung der Lieferantennominierung für ein bestimmtes Produkt ist, dass ETO von 

dem Lieferanten eine verbindliche Herstellbarkeitserklärung nach dem auf dem ETO-

Internetportal www.etogruppe.com abrufbaren Muster vorgelegt wird. 

(Informationen zum Downloadbereich vom ETO Internetportal - siehe Anlage 1) 

 

Bewertet der Lieferant ein Produkt nach den von ETO gestellten Anforderungen als nicht 

herstellbar, wird er ETO frühestmöglich darüber informieren und mit ETO eine 

Abstimmung darüber herbeiführen, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit eine 

Herstellbarkeitserklärung erfolgen kann.  

Jegliche Einschränkungen bzw. Änderungswünsche der Spezifikation bedürfen einer 

Vorab-Klärung mit dem jeweiligen technischen Ansprechpartner der ETO GRUPPE. 

6.3 APQP-Review 

Entsprechend der bauteilspezifischen Risikoklassifizierung wird ETO mit dem Lieferanten 

entsprechende Produkt-Qualitätsvoraus- und Steuerungsplanungs-(APQP)-Reviews 

vereinbaren. 

Je nach Bauteil, Fertigungsverfahren und Auftragsumfang können hierbei folgende 

Reviews vereinbart werden: 

Á Werkzeug- / Automatisierungs-Konzept-Durchsprache 

Á Abgleich Messkonzept/-strategie  

http://www.etogruppe.com/
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Á FMEA-Review 

Á Auditierung ausgelagerter Prozesse/Unterlieferanten 

Á Prozessabnahmeaudit (Basis VDA 6.3 und Kundenspezifische Ergänzungen) 

Á run@rate 

6.4 Mess- und Prüfmittelabgleich 

Vor Erstellung der Erstmusterdokumente muss sichergestellt sein, dass alle Maße 

innerhalb der Toleranz eingehalten und alle übrigen Forderungen erfüllt werden können 

Dazu ist anzustreben, dass die Mess-Strategie (Messmittel, Art der Auswertung, 

Aufspannung des Pr¿flings, mºgliche bzw. notwendige Spanvorrichtungen, é) im Vorfeld 

mit ETO abgestimmt wird. 

6.5 Anlauf-Management 

Der Produktionsanlauf sowie die Hochlaufphase stellt eine kritische Phase im 

Produktzyklus dar. Der Phase zwischen der Produktentwicklung und der Serienproduktion 

mit stabilen Prozessen sowie belastbaren Ergebnissen ist somit eine größere 

Aufmerksamkeit zu widmen, bis die Fehlerfreiheit der Produkte, die Stabilität und 

Langzeitfähigkeit der Prozesse nachgewiesen werden kann. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade in diesem Übergang von der Entwicklung zur 

Produktion oftmals erhebliche Probleme auftreten. 

ETO erwartet daher von seinen Lieferanten ein systematisches Anlaufmanagement: 

Á Planung 

ī Analyse der Anlaufprozesse und Einflussfaktoren 

ī Produktspezifisch abgestimmter Plan zur Absicherung der 0-Fehler Strategie 

ī Team, Umfeld-Analyse, Beschreibung von Art und Umfang des Anlauf-Manage-

ments 

Á Umsetzung 

ī Systematische Umsetzung unter Berücksichtigung der dabei gewonnenen 

Erkenntnisse 

ī Kurzzyklische Information und Kommunikation (intern / extern) 

Á Kontrolle 

ī Aufrechterhaltung der Anlaufkontrolle bis zur vollständigen Abarbeitung der 

Planung und Umsetzung der ï aufgrund neuer Erkenntnisse - definierten Maß-

nahmen. 

ī Lessons-Learned 

ī Übertragung der Erkenntnisse in das Informations- & Wissensmanagement des 

Unternehmens (Basis-FMEA, Werkzeug-konzepte, Herstellbarkeits-Bewertungen, 

Konstruktionsrichtlinien, Lastenhefte, etc.) 
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7 Produktionsprozess- und Produktfreigabe 

(PPF Verfahren / PPAP) 

7.1 Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel findet Anwendung für: 

Á Serienmaterial 

Á Betriebsmittel mit direktem Einfluss auf das Produkt, wie z. B. Bördel-Glocken, Form-/ 

Schweiß-Elektroden, Verstemm-Werkzeuge etc. 

Á Produktspezifische Verpackungen, wie z. B. Blister mit vorgegebenen Kavitäten. 

Die Produkt- und Prozessfreigabe-Dokumentation gemäß VDA 2:2012 (PPF-Verfahren), 

bzw. PPAP 4. Ausgabe (AIAG) stellt die Basis für die serienmäßige Belieferung des 

Kunden dar. 

Die gesamtheitliche freigegebene Bemusterung beschreibt ï im Zusammenhang mit der 

bestimmungsgemäßen Verwendung - die spezifizierten und zugesicherten Eigenschaften 

eines Produkts. 
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7.2 Freigabestrategien für Produkte und Prozesse 

Vereinfachte, chronologische, schematische Darstellung der ETO-Abläufe und 

Zusammenhänge zur Produkt- und Prozessfreigabe 
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7.3 Allgemeines 

Die Basis zur lieferantenbezogenen Vorstellung von Prüfberichten ist die Auslösematrix 

nach VDA2:2012 (Anlage 2). 

Das Bemusterungsverfahren zeigt auf, dass die spezifizierten Anforderungen in Bezug auf 

Produkt und Prozess, umfassend erfüllt werden. 

Nur ein positiver Abschluss der Erstbemusterung führt zur Serienfreigabe. 

Der Termin zur spätesten Vorstellung ist in der PPF-Checkliste vorgegeben. 

Die Vorstellung hat immer an den zuständigen Qualitätsbetreuer zu erfolgen. 

Sofern nicht anders vereinbart besteht eine Bemusterung zu ETO aus 

Á vollständiger PPF-Dokumentation, 

Á sechs vollständig vermessener Komponenten pro Kavität, 

Á 300 nicht zu vermessenden Mustern (für Qualifizierungs- und Freigabetests, 

Rückstellteile, Gegenprüfungen). 

Vor der schriftlichen Freigabe der Bemusterung darf keine Erstbelieferung erfolgen. 

Falls eine Serienanlieferung vor Abschluss der Freigabe durchgeführt werden soll, so 

muss hierfür termingerecht vor der Anlieferung, ein ï durch den zuständigen Qualitäts-

betreuer - genehmigter Antrag auf Sonderfreigabe vorliegen. 

Ware, bei deren Eingang keine PPF-Freigabe im ETO-System hinterlegt ist, kann nicht 

angenommen werden und wird daher umgehend retourniert. 

Es ist diesbezüglich nicht ausreichend, die Bemusterungsdokumentation der ersten 

Warenanlieferung beizulegen. 

Unvollständige Bemusterungen bzw. Bemusterungen mit Abweichungen werden 

umgehend abgelehnt, sofern diesbezüglich nicht im Vorfeld eine Einigung zum Vorgehen 

bzw. schriftliche Abweicherlaubnis vorliegt. 

Dies bedingt eine vollständige Neuvorstellung der Bemusterungsunterlagen. 

Mit ETO abgestimmte dauerhafte Spezifikationsabweichungen bedingen eine Anpassung 

der ETO-Zeichnung und damit eine Nachbemusterung der Änderung. ETO behält sich 

vor, gegebenfalls anfallende Änderungskosten an den Lieferanten zu belasten. 

7.4 Prozessfähigkeiten 

Für besondere Merkmale weist ETO seit 2015 kundenspezifische Anforderungen auf der 

Spezifikation aus. Dies betrifft Annahmekriterien und Ermittlungsmethoden für 

Prozesskenngrößen und Mess-System-Eignungen. 

Für nicht explizit gekennzeichnete Merkmale gilt die ETN002 (Besondere Merkmale) in 

der zu Auftragsbeginn gültigen Version. (Diese finden Sie im Downloadbereich des ETO 

Internetportals - siehe Anlage 1). 
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7.5 Mess- und Prüfmittelfähigkeiten 

Der Lieferant hat Prüfmittelfähigkeitsanalysen für alle im Prozess verwendeten Prüf- und 

Messmittel durchzuführen und auf Verlangen nachzuweisen.  

Mitgeltende Unterlagen 

Á VDA 5 

Á MSA (AIAG) 

Á GUM 

Á ETN021 ï Mess-Systemanalyse (Diese finden Sie im Downloadbereich des ETO 

Internetportals - siehe Anlage 1) 

7.6 Langfristige Prozessfähigkeitsuntersuchung 

Im Rahmen des Bemusterungsprozesses wird in der Regel der Nachweis der Kurzzeit 

Fähigkeitsuntersuchung, teilweise der vorläufigen Prozessfähigkeitsuntersuchung, in den 

wenigsten Fällen jedoch der Nachweis der geforderten Langfristigen-Prozess-

Fähigkeitsuntersuchung erbracht.  

In der Folge werden in der Regel umfassende Bemusterungs-Freigaben erteilt, wobei die 

Nachweisführung der Langfristigen-Prozess-Fähigkeitsuntersuchung durch ETO oftmals 

nicht in den Bemusterungsunterlagen nachgeführt wird. 

Um dieser Thematik Rechnung zu tragen erteilt ETO nicht den Bemusterungs-Freigabe-

Status Ăfrei mit Auflageñ, sondern wird der umfassenden Freigabe über eine Anlage zur 

Bemusterung den Vorbehalt des Nachweises der Langfristigen-Prozess-

Fähigkeitsuntersuchung beifügen. Ein entsprechender Vermerk wird im Deckblatt 

eingetragen. 

Der Lieferant ist verpflichtet den Nachweis der Langfristigen-Prozess-

Fähigkeitsuntersuchung ï gemäß der Spezifikationsvorgabe (ggf. unter Anwendung der 

VDA 4, ETN012 oder weiterer kundenspezifischer Regelwerke) ï zu erbringen und den 

Bemusterungsunterlagen nachzureichen.  

ETO wird den Vorgang über lieferanten spezifische Aktionspläne intern verfolgen. 

Sollte der Nachweis der Langfristigen-Prozess-Fähigkeitsuntersuchung nicht erbracht 

werden können, sind durch den Lieferanten geeignete Absicherungsmaßnahmen zu 

planen und umzusetzen. 
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7.7 PPF-Dokumentation 

ETO stellt seinen Lieferanten mit jeder Beauftragung einen Formularsatz zur Verfügung. 

Dieser beinhaltet in deutscher und englischer Sprache alle erforderlichen Formulare, 

gemäß VDA 2:2012, sowie des PPAP-Verfahrens nach AIAG (4. Auflage). 

Eine lieferantenspezifische Dokumentation ist zulässig, sofern diese dem aktuellen 

Normenstand entspricht und mit ETO abgestimmt wurde. 

Die von ETO mit der Beauftragung bereitgestellte ETO-PPF-Checkliste gibt die 

Anforderungen an das entsprechende Bemusterungs-Verfahren sowie dem Umfang der 

einzureichenden Dokumentation und den spätesten Abgabetermin der Dokumentation 

vor. 

Der Inhalt der Checkliste deckt beide Standardverfahren (VDA 2 und PPAP) ab und 

berücksichtigt Anforderungen der ETO GRUPPE. 

Basis für Umfang und Vorlagestufe der PPF-Checkliste stellt die ETO interne 

Risikobewertung der zu bemusternden Komponente sowie die Bewertung der 

Herstellbarkeitserklärung dar. 

Eingereichte Unterlagen sollten idealerweise in elektronischer Form eingereicht werden 

(z.B. pdf). Dabei sollte jedes Dokument der Bemusterung als einzelne Datei vorliegen, um 

- z.B. bei Nachbemusterungen, Folgewerkzeugen oder Anpassungen der Zeichnung ï in 

vererbbarer Form vorzuliegen. 
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7.8 Das Grundverständnis der VDA und AIAG zur Vorstellung von 

Prüfberichten 

Die Vorlage eines Prüfberichtes (PPF-Formblatt ï Deckblatt bei VDA2:2012 bzw. 

Teilevorlage-Bestätigung/part submission warrant ï PSW im PPAP 4. Ausgabe) stellt den 

Nachweis des erfolgreichen und termingerechten Abschlusses eines Projektes dar. 

Er ist damit die Zusammenfassung der Nachweise und Dokumente zu einer 

Bemusterung. 

In beiden Verfahren wird durch die Vorlage explizit bestätigt, dass alle Vorgaben der 

entsprechenden Norm, beziehungsweise des mit dem Kunden vereinbarten 

Bemusterungsumfanges erfüllt sind. 

Auszug aus dem PSW-Formblatt des PPAP (4. Ausgabe) 

 
 

Auszug aus dem PPF-Deckblatt der VDA 2:2012-11 

 

 

Mit der Freigabe einer Bemusterung werden in keinster Weise mögliche Abweichungen 

freigegeben oder legitimiert. 

7.9 ETO Erwartungen 

Der Bemusterungsprozess dient nicht zur Erörterung von Abweichungen. 

Mess-Strategie und massliche Abweichungen sind im Vorfeld mit dem entsprechenden 

Werk der ETO GRUPPE abzustimmen. 

Verzögerungen sind dem Einkäufer frühzeitig schriftlich anzuzeigen und zu begründen. 

Für Abweichungen jeglicher Art, ist dabei ein vollständig ausgefüllter Antrag auf 

Sonderfreigabe (ETO Formular Q-011) zu stellen. 

Für jeden ETO Standort ist eine eigenständige Bemusterung zu erstellen. Hierbei kann 

auf Freigaben anderer ETO Standorte verwiesen werden. 

Die Auslösematrix nach VDA2:2012 (Anlage 2) ist vom Lieferanten umfassend zu 

berücksichtigen. 

Z. B. bei Wiedernutzung von Werkzeugen, Unterlieferanten-Wechsel, etc. 
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7.10 Bauteilbemusterung 

7.10.1 Trennung technische Freigabe / Lieferfreigabe 

In der Regel sind durch ETO die Bemusterungs-Freigaben zu Lieferanten bereits erteilt, 

bevor der Freigabeprozesses zum ETO-Kunden abgeschlossen ist, ETO die Freigabe 

zum Einsatz dieser Komponenten vorliegt.  

Im Rahmen von beispielsweise Folgewerkzeugen, Prozessduplizierungen, etc. kommt es 

vor, dass dem Lieferanten bereits Bestellungen über das entsprechende Material 

vorliegen. 

Um in diesen Fällen keine ungewollte Vermischung der Komponenten zu erzeugen 

trennen wir in eine technische Freigabe (Freigabe der Bemusterung) und die Liefer-

freigabe. Dies wird, im Rahmen der Bemusterungs-Freigabe, in der Anlage zur 

Bemusterung nochmals erläutert. 

Die explizit gesondert zu betrachtende Lieferfreigabe für Komponenten aus dem hierbei 

frei gegebenen Prozess oder Werkzeug ist mit den zuständigen ETO-Disponenten 

abzustimmen. 

7.10.2 Anlieferung von Bemusterungsunterlagen 

Bemusterungsunterlagen und Musterteile müssen in einer geeigneten Verpackung an den 

beauftragenden ETO-Standort gesendet werden. Eine Vermischung mit anderen 

Anlieferungen ist unbedingt zu vermeiden. 

Eine Kennzeichnung mit orangem Label und der Angabe des Empfängers (zuständigen 

SQE) ist vorzusehen (ein Vorlageformular ist in der ETO PPF-Dokumentation beinhaltet). 

7.10.3 Musterteile und Verifikationsprüfungen (Maßprüfung, etc.) 

Messberichte müssen sich auf die eingereichten Muster beziehen. 

Aus Prüfberichten muss dabei eindeutig die Zuordnung zu den gekennzeichneten 

Mustern hervorgehen. 

Das Vorgehen bei Abweichungen, die im Rahmen der Erstellung der 

Bemusterungsunterlagen festgestellt wurde, ist vor der Vorstellung der Bemusterung mit 

ETO abzustimmen. 

Alle zur Vorstellung erforderlichen Verifikationsprüfungen sind durch den Lieferanten zu 

verantworten. Der Verweis auf ETO-Vermessungen oder Folgeprüfungen durch ETO-

Labore ist nicht zulässig. 
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7.10.4 Bemusterung von Prozessen bei Unterlieferanten 

Alle Prozesse bzw. Einzelbauteile von Unterlieferanten müssen ebenfalls durch ein 

entsprechendes Bemusterungs-Verfahren durch den Lieferanten freigegeben sein. Eine 

Kopie der Freigabe-Unterlagen (PPF oder PPAP) müssen der Bemusterung an ETO - in 

aktueller Version, in rückverfolgbarer und freigegebener Form - beigefügt werden. 

Hierbei müssen das produzierende Werk und die sich darauf beziehende Freigabe klar 

erkennbar sein. 

ETO Anforderungen sind ï soweit zutreffend ï in der gesamten Lieferkette zu 

kommunizieren und einzuhalten. 

Die Prozesse der Unterlieferanten / Zukaufteile müssen im Flowchart erkennbar sein, die 

Wareneingangsprüfung im Produktionslenkungsplan nachvollziehbar sein. 

7.10.5 Kostenpflichtige Nachbemusterung 

ETO behält sich vor, Aufwendungen für vom Lieferanten verursachte Nachbe-

musterungen und hierdurch verursachte Kosten in Rechnung zu stellen. 

7.10.6 Wiedernutzung von Werkzeugen und Prozessen nach 12 oder mehr Monaten 

Der Lieferant verfolgt eigenständig Stillstandszeiten in seiner Produktion und sperrt 

Werkzeuge/Prozesse nach 12 oder mehr Monaten ausgesetzter Produktion (Anforderung 

gemäß VDA 2 Auslösematrix Zeile 36 bzw. PPAP 4 / 3.1 Pos.6). 

Das Vorgehen stützt sich hierbei auf nachfolgenden schematischen Ablauf. 

Zur Kommunikation des Vorgangs ist das ETO-Formular Q-036 ĂRisikobewertung bei 

Wiederbenutzung von Werkzeugen und Prozessenñ anzuwenden. (Dieses finden Sie im 

Downloadbereich des ETO Internetportals - siehe Anlage 1.) 
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7.11 IMDS / CAMDS 

Der Lieferant stellt im Rahmen der Bemusterung einen gültigen geprüften IMDS 

Datensatz zur Verfügung. 

Für Komponenten, die parallel an den chinesischen ETO Standort geliefert werden, ist ï 

zusätzlich zum Eintrag in der IMDS-Datenbank (International Material Data System) ï ein 

Eintrag im CAMDS-Datenbank (Chinese Automotive Material Data System) erforderlich. 

Der erforderliche Account und das Login-File werden hierzu über ETO bereit gestellt. 

7.12 Prozessabnahme 

Ziel der Prozessvalidierung ist es einen Leistungstest des kompletten 

Fertigungsprozesses durchzuführen und somit die Leistungsfähigkeit des Prozesses zu 

garantieren. 

Es gelten hierzu die Bestimmungen nach VDA Band 2. 

Der Lieferant hat zu einem geeigneten, mit ETO abgesprochenen Zeitpunkt eine 

Prozessvalidierung durchzuführen und die Ergebnisse an ETO weiterzuleiten. 

7.12.1 Prozessfreigabe-Audit nach VDA6.3, bzw. ETO run@rate 

Für Komponenten, die in der ETO internen Bewertung als A-Teile gekennzeichnet werden 

ist eine Prozessabnahme durch ETO in Form eines umfassenden VDA6.3 Audits bzw. 

eines ETO spezifischen run@rate Bedingung für die PPF-Freigabe. 

7.13 Requalifikation 

Eine Produkt- bzw. Prozessrequalifikation im Sinne der IATF 16949 ist mit ETO im 

Rahmen der Qualitätsvorausplanung vorab zu definieren und in den geltenden 

Qualitätsunterlagen entsprechend zu beschreiben und zu dokumentieren.   

7.14 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 

Der Lieferant hat im Sinne der IATF 16949, Kapitel 10.3.1 einen fortlaufenden 

Verbesserungsprozess zu definieren, dessen Ziel die Reduktion der Ausschuss- bzw. 

Nacharbeitsquote ist. 

8 Serienprozesse 

8.1 Anlieferung und Wareneingangskontrolle 

ETO prüft im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung eingehende Lieferungen 

stichprobenartig und gibt auf Basis dieser Prüfung einen Freigabeentscheid. Der Lieferant 

ist für die Einhaltung aller Spezifikationen verantwortlich (masslich, Verpackung, Termin).  
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Eine verzögerte Feststellung einer Maßabweichung aufgrund zeitintensiver Prüfungen 

wird wie eine sofort festgestellte Abweichung im Wareneingang behandelt und an den 

Lieferanten reklamiert. 

Vom Lieferanten festgestellte Abweichungen sind rechtzeitig anzuzeigen und im Falle 

eine Sonderfreigabe ist die Ware entsprechend mit den geforderten Dokumenten zu 

kennzeichnen. 

Sind gewisse Werte, z. B. Härte, an einem Bauteil (O-Ring) nicht mehr messbar, so ist der 

Nachweis mit einem Zertifikat der entsprechenden Charge zu erbringen.  

8.2 Materialzertifikate 

Bei Bemusterungen sind entsprechende Materialzertifikate beizufügen. 

Für alle in der Serie verwendeten Roh- und Halbzeuge sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 

nach EN10204:2005 vom Lieferanten zu archivieren und ETO auf Verlangen binnen  

24 Stunden vorzulegen. 

8.3 Kennzeichnung des Materials 

8.3.1 Allgemeine Angaben 

Im Rahmen von Angeboten, Erstbeauftragung, Bemusterung, bei Änderungen oder aus 

gegebenem Anlass, ist ETO bezüglich spezieller Versand- und Lagerbedingungen zu 

informieren z. B. gekühlter Transport/Lagerung, Frostschutz, Mindesthaltbarkeit etc. 

Im Rahmen der Erstbeauftragung, Bemusterung, bei Änderungen oder aus gegebenem 

Anlass, sind ETO durch den Lieferanten aktualisierte Sicherheitsdatenblätter in der 

entsprechenden Landessprache zuzusenden. 

8.3.2 Kennzeichnung von Anlieferungen in der Serie 

Umverpackungen gelangen nicht in den ETO-Produktionsprozess. 

Produktbezogene Informationen gelangen daher nicht bis zum ETO-Produktionsprozess, 

sofern diese nicht am Ladungsträger / Behälter angebracht oder eingelegt sind. 

Alle relevanten Kennzeichnungen müssen grundsätzlich jedem einzelnen Ladungsträger/ 

Behälter beigefügt werden. 

Dies betrifft 

Á Chargen 

Á Sonderfreigaben 

Á Angaben zur Mindesthaltbarkeit/Verfallsdaten 

Á etc. 
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8.4 Prozessdokumentation 

ETO erwartet, dass der Lieferant prozessbegleitende Aufzeichnungen führt, die eine 

Rückverfolgbarkeit der Produkte und des Herstellprozesses sicherstellen. Diese 

Aufzeichnungen müssen zur Bewertung kurzfristig verfügbar sein. 

Die Prozessdokumentationen sind serienbegleitend zu analysieren und dienen als Basis 

für die Überprüfung der Qualitätsabsicherung, Risikobewertung und für Prozess-

optimierungen. 

8.5 Rückverfolgbarkeit 

8.5.1 Warenbegleitscheine 

8.5.2 Chargen 

Chargenkennzeichnungen von angelieferten Komponenten dienen ETO zur: 

Á Eingrenzung spezifischer Bestände, 

Á Steuerung der Wareneingangsprüfung, 

Á internen Fertigungsfreigabe. 

Durch einen Chargenwechsel müssen eindeutig unterscheidbar sein: 

Á Wechsel von Rohmaterial, 

Á Bearbeitungschargen, 

Á Komponenten unterschiedlicher Maschinen, Werkzeuge, Prozesse. 

Bei Anlieferungen, die mehrere Chargen beinhalten muss dies klar aus den 

Lieferpapieren hervorgehen. 

Unterschiedliche Chargen sind entsprechend zu kennzeichnen und getrennt zu halten. 

Die Verwendung eines Behälters für unterschiedliche Chargen ist nur mit einer 

entsprechenden und eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Ladungsträger zulässig. 

Produktladungsträger dürfen keine unterschiedlichen Chargen enthalten. 

8.6 Wartung und Instandhaltung 

Die Sicherstellung der Lieferfähigkeit ist von essentieller Bedeutung. 

Aus diesem Grund hat der Lieferant, in Bezug auf vorbeugende und vorausschauende 

Wartung- und Instandhaltung, eine wirksame Fehlervermeidungs- und Fehlerbe-

seitigungs-Systematik sowie effektive Wartungs- und Instandhaltungspläne für alle 

Werkzeuge, Maschinen und andere produktionsrelevante Einrichtungen, welche für den 

Herstellungsprozess von ETO-Komponenten anzuwenden sind, zu erstellen und auf 

Verlangen nachzuweisen. 

Weiterhin ist ein Notfallplan zu erstellen und zu dokumentieren, welcher im Falle eines 

Ausfalls einer oder mehrerer Produktionseinrichtung die Teileversorgung sicherstellt. 

Bei Produktionsausfällen ist ETO unverzüglich zu informieren.  
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8.6.1 ETO-Eigentum 

ETO-Eigentum ist als solches eindeutig zu kennzeichnen. Die Inventarkennzeichnung 

wird durch den ETO-Einkauf dem Lieferanten bereitgestellt. Die Kennzeichnung ist 

entsprechend dauerhaft am ETO-Eigentum anzubringen.  

Der Lieferant ist verpflichtet, diese Güter in seinem Wartungssystem aufzunehmen, um 

den Erhalt der Funktion und Einsatzfähigkeit über die gesamte Produktlebensdauer 

sicherzustellen. 

8.6.2 Aufbewahrung vorübergehend stillgelegter ETO spezifischer 

Fertigungseinrichtungen und Werkzeuge 

Beim Lieferanten befindliches ETO-Eigentum und andere Produktionshilfsmittel, 

Werkzeuge etc. sind auch in Phasen der Produktionsunterbrechung so zu lagern, dass 

eine Wiederinbetriebnahme jederzeit möglich ist bzw. die Einsatzfähigkeit sicher gestellt 

ist. 

Eine Verlagerung oder Verschrottung von ETO-Eigentum ist, wie grundsätzlich alle 

Prozessänderungen, nur mit Zustimmung von ETO zulässig. 

9 Abweich-Management 

9.1 Selbstanzeige / Antrag auf Sonderfreigabe 

Alle von ETO in die Spezifikation eines Produktes eingetragenen Merkmale erfüllen eine 

Funktion und sind deshalb von zentraler Bedeutung. Die umfassende Einhaltung dieser 

Vorgaben ist daher wichtig ï die Erfüllbarkeit wird durch den Lieferanten im Zuge der 

Bemusterung bestätigt. 

Abweichungen von diesen ï im Rahmen der Produkt- und Prozessfreigabe ermittelten 

Produkteigenschaften - in Bezug auf Maße, Oberflächengüte, optisches Erscheinen, etc. 

sind durch eine effektive Qualitätsplanung zu vermeiden. Andererseits werden bei ETO 

erkannte Abweichungen konsequent beanstandet. 

In Ausnahmefällen (so etwa bei einem drohenden Produktionsausfall) kann der Lieferant 

für selbst festgestellte Abweichungen eine Sonderfreigabe beantragen. 

Das entsprechende Formular (Q-011-Antrag auf Sonderfreigabe Lieferant) steht 

Lieferanten im Downloadbereich in der aktuellen Version zur Verfügung (siehe Anlage 1). 

Bedingung hierfür ist, dass Sicherheit, Funktion, Halt- und Belastbarkeit des Produktes 

nicht beeinträchtigt sind und der Lieferant sein Bemühen zur Besserung der Situation 

deutlich macht. 

Sonderfreigaben werden ausschließlich schriftlich beantragt. Freigaben werden aus-

schließlich durch den zuständigen SQE oder die Q-Leitung in schriftlicher Form 

kommuniziert. Diese werden nur für eine bestimmte Teilemenge und/oder Zeitperiode 

bewilligt. 

Mündliche oder telefonische Absprachen, sowie Vereinbarungen durch andere Stellen 

haben keine Gültigkeit. 
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Die separate und gekennzeichnete Auslieferung der betroffenen Produkte darf erst nach 

Erteilung der Sonderfreigabe erfolgen. 

ETO behält sich vor, den Aufwand für die Prüfung der Freigabe und im Zusammenhang 

mit der Spezifikationsabweichung entstehende Aufwendungen (wie erhöhten Ausschuss, 

Sonderfahrten durch reduzierte Ausbringungsmengen etc.) in Rechnung zu stellen. 

9.2 Antrag auf Prozess-/Produktänderung 

Basis für melde- und anzeigepflichtige Änderungen ist die Auslösematrix der VDA2:2012-

11 (Anlage 2), beziehungsweise spezifische Anforderungen der ETO-Kunden, sofern 

diese dem Lieferanten projektspezifisch übermittelt wurden (siehe hierzu auch §5 der 

ETO Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV)). 

Das entsprechende Formular (Q-009-Antrag Produkt-, Prozessänderung Lieferant) steht 

Lieferanten im Downloadbereich in der aktuellen Version zur Verfügung (siehe Anlage 1). 

Anmerkung: 

Im nächsten Schritt wird dieser Prozess um die Anforderung zur Einreichung einer 

Darlegung der Änderung in Form eines Vorher-/Nachher-Vergleichs erweitert. 

9.3 Reklamationsbearbeitung 

Im Rahmen der Problemlösung ist es ETO wichtig, zusammen mit dem Lieferanten, die 

Ursache zu ermitteln und nachhaltig abzustellen. 

Eine systematische Abarbeitung und transparenter Informationsaustausch zwischen ETO 

und seinen Lieferant sind notwendig, um das Problem schneller zu ermitteln und die 

Qualität sicherzustellen. 

Der SQP Ăsupplier quality problem solving processñ (SQP) auf Basis des ETO Tools EPP  

ĂETO Problem solving Processñ (EPP) bietet einen Leitfaden für eine bessere 

Transparenz und Abarbeitung der Qualitäts-Meldungen. 

 

Á Gebündelter Informationsfluss von den Grunddaten bis zum Abschluss (incl. der 

transparenten Kostenerfassung). 

Á Transparenz im Bezug auf Reportqualität  

Á Die Bearbeitungsqualität des EPP/SQP ist hierbei Bestandteil der ETO-

Lieferantenbewertung. 

9.3.1 Erstinformation und ETO Erwartung 

ETO ist bestrebt, den Lieferanten umgehend über Auffälligkeiten und Probleme zu 

informieren. 

So erfolgt bei Auffälligkeiten in der Wareneingangsprüfung (SAP X2-Meldung) eine 

umgehende Information ï parallel zur internen Verifikation und Abstimmung zur weiteren 

Vorgehensweise. Diese Erstinformation (z. B. SAP-X2-Meldung) stellt dabei noch keine 

incident / Parts per Million (ppm)-relevante Beanstandung dar. 
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Die ETO-Erwartung auf Basis dieser sofortigen Information ist hierbei: 

Á die Verifikation der Auffälligkeit / Abweichung durch den Lieferanten. 

ī Auf Basis der zugrundeliegenden Spezifikation und  

ī unter Berücksichtigung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (analog zu ISO 

9001:2015 8.2.3.1 b) 

Á die Bewertung von Lagerbeständen und Transitware. 

Á die Bereitstellung der Kommunikationskanäle und Ansprechpartner. 

Abweichungen aus der ETO-Produktion oder durch ETO-Kunden werden über einen 

EPP/SQP, sofern möglich vorab telefonisch oder per Mail kommuniziert. 

Auf Basis der von ETO zur Verfügung gestellten Erstinformation über: 

Á Materialnummer 

Á Lieferant 

Á Charge 

Á Ansprechpartner 

Á Fehlerbeschreibung 

Á Problembeschreibung (5-Why-Methode) 

erwarten wir ï verschuldensunabhängig ï eine umgehende Abstimmung zwischen den 

Logistikbereichen des Lieferanten und ETO zu den Themen 

Á Bestände und Reichweiten in beiden Häusern 

Á Abstimmung der Bedarfe 

sowie die 

Á Erarbeitung einer wirksamen Firewall, 

Á schriftliche Kommunikation der Ergebnisse und des weiteren Vorgehens an den ETO 

Qualitätsbetreuer binnen 24 h. 

9.3.2 EPP/SQP Prozess (ETO Problem solving Process) 

Umfassende und schnelle Informationsweitergabe, Klarheit und faktenbezogene 

Entscheidungen sind Grundelemente des Problemlösungsprozesses. Durch den 

EPP/SQP-Ablauf und das damit verbundene (Microsoft EXCEL basierte) Formular, wird 

allen Parteien diesbezüglich umfassende Transparenz geboten. 

Der EPP/SQP stellt das standardisierte Kommunikationsmedium zur umfassenden 

Informationsweitergabe auf Grund von Abweichungen an ETO und weiter zu ETO-Kunden 

dar. 

Basierend auf der 8D-Methode, stellt der EPP/SQP die Zusammenfassung der 

Ergebnisse aus weiterführenden Qualitäts-Tools und Methoden, (wie z. B. 5W, Ishikawa, 

etc.) sowie interner und externer Aktivitäten, z. B. der logistischen Eingrenzung und 

chargenbezogenen Bewertung, dar. 
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9.3.2.1 Ablauf des Problemlösungsprozesses und Fristen zur Rückmeldung an den 

Kunden 

 

9.3.3 Aktivitäten in den ersten 24 Stunden 

Bei ETO oder ETO-Kunden ist ein Problem aufgetreten, das die termingerechte 

Auslieferung spezifikationsgerechter Ware gefährdet. 

Um Risiken zu minimieren und die Lieferkette aufrecht zu erhalten, sind kurzfristig 

temporäre Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich. 

Im EPP/SQP wird hierzu das Bearbeitungsblatt 24h ausgewiesen.  
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Die Abstimmung und Einleitung von Sofortmaßnahmen kann ï zur Vermeidung höherer 

Folgekosten, wie Produktionsausfällen und Sonderfahrten ï kurzfristiger erforderlich sein. 

ETO behält sich vor ï im Rahmen der Verpflichtung zur Schadensminimierung ï und auf 

Basis interner Risikobewertungen vor, erforderliche Aktivitäten (z. B. zur Abwendung von 

Bandstillstandskosten, Luftfrachtkosten etc.) bei Nicht-Erreichbarkeit oder fehlender 

Rückmeldung des Lieferanten eigenständig zu starten und den Lieferanten hierüber 

umgehend zu informieren. 

Sofortmaßnahmen müssen aufrecht erhalten werden, bis der Nachweis der Wirksamkeit 

umgesetzter Abstellmaßnahmen erbracht ist. 

Zu Berücksichtigen sind dabei insbesondere: 

Á Lagerbestände 

Á Produktionsbestand 

Á Umlaufware (zu ETO oder Unterlieferanten) 

9.3.3.1 Definition / Team (EPP/SQP Kapitel 1) 

Der EPP/SQP ist, wie die 8D Methode, ein teamorientierter Problemlösungsprozess. 

Die Grunddaten werden durch ETO bereitgestellt, genauere Angaben können aus dem 

EPP/SQP entnommen werden. 

Durch den Lieferanten ist ein Reklamationsteam zu benennen (in den Vorgang involvierte 

Spezialisten und Ansprechpartner) und im Formular aufzuführen. 

Die Problembeschreibung wird durch ETO zur Verfügung gestellt und im Rahmen der 

Beanstandung kommuniziert. 

Die Problembeschreibung beinhaltet wichtige Punkte, die helfen sollen, das Problem 

schneller und effektiver einzugrenzen bzw. nachvollziehen zu können. 

Folgende Angaben werden unter der nachfolgend aufgeführten Problembeschreibung 

durch ETO zur Verfügung gestellt: 

9.3.3.2 Problembeschreibung (EPP/SQP Kapitel 2) 

Klare IST/SOLL Angaben zur Spezifikation (welche Spezifikationsverletzung liegt 

tatsächlich vor.) 

Fehlerfolge: 

Á Es wird übermittelt, zu welchen Fehlerfolgen das abweichende Merkmal geführt hat 

oder führen kann. 

Á Die Fehlerfolge soll das Verständnis für das Problem besser darstellen und die 

Risikobewertung (einschließlich der FMEA) unterstützen. 

Wie und Wo wurde der Fehler entdeckt: 

Á Auf Basis dieser Information soll die Möglichkeit gegeben werden, mit welchem 

Messverfahren / Messeinrichtung die Abweichung detektiert wurde. 

Á Auch die Information ĂWo wurde das Fehlerbild detektiert?ñ hilft in der 

Ursachenanalyse eine verbesserte Transparenz zu schaffen.  
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Á Sollten Merkmalunterschiede visuell erkennbar sein, werden nach Möglichkeit 

IST/SOLL Bilder zur Verfügung gestellt. 

Sofern nicht quantifizierbar, kann ETO-Abweichungen nur auf Basis der aufgetretenen 

Symptome beschreiben. Die Plausibilisierung muss durch den Lieferanten auf Basis 

seiner Prozesskenntnis und Erfahrung erfolgen. 

Dem ist speziell in Bezug auf die Einleitung von Sofortmaßnahmen Rechnung zu tragen. 

9.3.3.3 Sofortmaßnahmen (EPP/SQP Kapitel 3) 

Eine schriftlich dokumentierte Risikobewertung sowie eine Eingrenzung betroffener 

Chargen erfolgt durch den Lieferant und wird ETO mit dem 3D-Bericht (Seite 1 und 2 des 

EPP/SQP) binnen 24 Stunden schriftlich zur Verfügung gestellt. 

 

Logistik Eingrenzung ausgelieferter n.i.O. Teile 

Á Bei der Auslösung einer Reklamationsmeldung werden durch ETO die Charge/n oder 

die betroffene Lieferscheinnummer/n mitgeteilt. 

Á Diese Information entbindet den Lieferanten nicht, auch die vorherigen oder später 

gelieferten Produktionschargen/Lieferungen zu prüfen und zu bewerten. Zu beachten 

ist hierbei auch, ob das FIFO (first in - first out) gegebenfalls gestört wurde. 

Á Im Rahmen der 3D-Bearbeitung muss durch den Lieferanten eine erste Eingrenzung 

der potentiell betroffenen Mengen vorgenommen werden. 

Á Es ist anzugeben, von wann bis wann diese Komponenten produziert wurden und von 

wann bis wann diese Komponenten an ETO ausgeliefert wurden. 

Á Hierbei sind die einzelnen Anlieferungen - mit Lieferschein Nr. - anzugeben. 

 

Form der Nacherfüllung 

Im Rahmen der 3D-Aktivität ist die Form der Nacherfüllung zu wählen. 

Dies unter Berücksichtigung der Vermeidung größerer Folgekosten, die u. a. durch 

Bandstillstände, Sonderfahrten etc. entstehen können, abzuwenden. 

Im Rahmen der Verpflichtung zur Schadensminimierung und auf Basis interner 

Risikobewertungen ï behält sich ETO vor, die Form der Nacherfüllung selbst festzulegen 

(z.B. zur Abwendung von Bandstillstandskosten, Luftfrachtkosten etc. bei Nicht-

Erreichbarkeit oder fehlender Rückmeldung des Lieferanten) und den Lieferanten hierüber 

umgehend zu informieren. 

 

Firewall Aktivitäten 

Á Für eine Vereinheitlichung der Reporte und Absicherung von Mindestanforderungen an 

Sofortmaßnahmen wurden durch ETO im Formular entsprechende Vorgaben gemacht, 

die im Rahmen der 3D-Aktivitäten bearbeitet werden müssen. 

Á Nicht zutreffende Positionen können entsprechend gekennzeichnet werden. 

Á Weitere lieferantenspezifische Aktivitäten können, in den vorgegebenen Feldern, 

aufgeführt werden.  
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Á Im ersten Ansatz ist der Lieferant für die Einrichtung der Firewall verantwortlich. 

Á Beim Auftreten einer Abweichung und nach erfolgter Information des Lieferanten durch 

ETO ï unabhängig von der Form, in der diese Information bereit gestellt wurde und der 

Bestätigung der Abweichung durch eigene Analysen ï sind durch den Lieferanten 

umgehend Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit zum Endkunden 

einzuleiten, bzw. mit ETO abzustimmen. 

Á Diese Rückmeldung muss binnen 24 Stunden nach Informationseingang erfolgen. 

Á Sollte sich im Nachgang eine veränderte Sachlage herausstellen, kann es erforderlich 

sein, Aufwände diesbezüglicher Maßnahmen neu zu betrachten. 

Mengen und Termine 

Á Grundsätzlich besteht das Ziel, die zugesagten Liefertermine bzw. ïfenster mit der 

vereinbarten Qualität einzuhalten. 

Á Abstimmungen zu abweichenden Mengen und Bedarfen, sowie der Neubelieferung in 

Folge von Sperrungen oder Beanstandungen, erfolgen eigenständig durch den 

Lieferanten in Abstimmung mit der ETO Logistik. 

9.3.4 Aktivitäten in den ersten 5 Werktagen 

9.3.4.1 Ursachenanalyse und Tools (EPP/SQP Kapitel 4) 

Ziel ist hierbei die systematische Suche nach allen möglichen Ursachen, die das Auftreten 

des Problems erklären könnten sowie die Darlegung der wahrscheinlichen Ursache(n) 

und Abgleich mit der Problembeschreibung. 

ETO legt großen Wert auf die klare Trennung in die beiden Aspekte: 

Á Warum ist das Problem aufgetreten? 

Á Warum wurde die Abweichung nicht entdeckt? 

Und fordert den Nachweis der Systematik durch Zusendung der 5W als Bestandteil des 

EPP/SQP. 

Jede angegebene ñWhyñ Position ist hierbei mit Nachweisen aufzuzeigen. 

Zum Beispiel erwarten wir im Zusammenhang mit der Angabe ñWerkzeugverschleissñ für 

die ñWhyñ Position einen Nachweis in Form eines  Bildes, einen Dokumentationsnachweis 

oder Messbericht. 

JedeāñWhyñ-Angabe ist zu hinterfragen und nachzuweisen. Unzureichende Nachweise 

können zu einer Ablehnung und negativen Bewertung Ihres Reports führen. 

 

Hierbei sollte der unterstützender Einsatz der Ichikawa-Methode oder Faktor Baum 

Analyse bei komplexen Problemen (Zahlen/Daten/Fakten) zum Einsatz kommen. 

Á Die Anwendung dieser Tools wird zu jeder Reklamation empfohlen, um nachhaltig und 

mit einer gewissen Systematik - die auf Zahlen, Daten, Fakten basiert - die 

entsprechenden Nachweise zu führen und aufzuzeigen, welche Faktoren wie bewertet 

wurden. 
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Á Sollte die Ursachendarstellung im Standard EPP/SQP mit 5 Why unzureichend 

vorgestellt werden, wird ETO eine detaillierte Analyse mit Anwendung dieser Tools 

einfordern. 

Á Die Ursachenanalyse ist in einer Form darzustellen, die es auch Dritter ermöglicht, den 

Vorgang nachzuvollziehenn. Ggf. können Darstellungen in einer, den EPP/SQP 

ergänzenden, Präsentation vorgestellt werden. 

9.3.4.2 NTF ï no trouble found Prozess 

Eine Beanstandung resultiert aus einer Störung der Funktion, der Verbaubarkeit oder den 

Eigenschaften der betreffenden Komponente. 

Wird bei der Verifikation der Abweichung durch den Lieferanten keine Abweichung zu den 

spezifizierten Merkmalen festgestellt, wird die Beanstandung zumeist abgelehnt (Ăkeine 

Abweichung zur Spezifikation festgestelltñ oder ªhnliche Formulierung). 

Dieser formale Akt löst jedoch nicht das ursprüngliche Problem. 

Gemäß den Anforderungen der IATF 16949:2016 (10.2.5 Gewährleistungs-Management-

System) erwartet ETO, 

Á die Etablierung eines Ăno-trouble foundñ Prozesses im Management-System des 

Lieferanten. 

Á die systematische Analyse der internen Prozesse und Lagerbestände hinsichtlich 

ī Änderungen und 

ī deren potentieller Auswirkungen. 

Á die Kontaktaufnahme zu ETO zur Abstimmung weiterer Aktivitäten. 

Im NTF Prozess wird versucht, mit allen Mitteln die Ausfallursache zu ergründen, daher 

folgt er nur wenigen festen Regeln und hat eher Projekt- als Prozesscharakter. 

Ergänzend verweisen wir hier auf die Normen: 

Á VDA: Vermarktung und Kundenbetreuung / Schadteilanalyse Feld 

Á VDA: Standardisierter Reklamationsprozess 

9.3.4.3 Langfristige Maßnahmen (EPP/SQP Kapitel 5) 

Darlegung der geplante Maßnahmen durch die Erstellung eines Aktionsplans zur weiteren 

Ursachenanalyse und Planung von Abstellmaßnahmen in Bezug auf die festgestellten 

Abweichungen. 

Im Rahmen der 5 Why Analyse wurde zwischen ñWarumñ und ñWiesoñ differenziert und 

für beide Aspekte die entsprechenden Ursachen ermittelt. 

Unter geplanten Maßnahmen erwartet ETO somit eine Betrachtung (Bewertung und 

entsprechende nachweisbare Aktionen) hinsichtlich des Auftetens und hinsichtlich der 

nicht Entdeckung der Abweichung. 

Beide Aspekte müssen im Rahmen der 5D Vorstellung dargelegt werden. Der Status der 

Maßnahmen kann sich hierbei ñin Prüfungñ oder ñin Umsetzungñ befinden. 
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9.3.5 Aktivitäten in den ersten 10 Werktagen 

9.3.5.1 Erfolgskontrolle (EPP/SQP Kapitel 6) 

Im Rahmen der 10 Tage Rückmeldung erwartet ETO einen abgeschlossen 

Maßnahmenstand. Sollte diese Rückmeldung nicht im Rahmen der vorgegebenen Frist 

umgesetzt werden können, ist ETO im Vorfeld umgehend schriftlich zu informieren. 

Durch eine begründete fristgerechte Information, wird die 8D Termintreue der EPP/SQP-

Bewertung nicht negativ beeinträchtigt. 

Bei einem abgeschlossen Maßnahmenstand erwartet ETO folgende Aktivitäten zur 

Erfolgskontrolle. 

Á Auswertung der Fehlersammelkarten 

ī Hierbei werden die Kennzahlen an der Produktionsanlage ausgewertet. 

ī Ist dieses Fehlerbild nach Implementierung der Maßnahme nochmal aufgetreten? 

Á Auswertung Ausgangsprüfung 

ī Hierbei werden die Kennzahlen der Ausgangsprüfung (EOL/Sichtprüfung etc.) 

ausgewertet. 

Á Einen Teilprozessaudit des betroffenen Bereiches 

ī Nach erfolgreichem Abschluss der Reklamation werden die implementierten 

Maßnahmen und Dokumentationen durch die Qualitätsabteilung auditiert und 

protokolliert. 

ETO behält sich das Recht vor, im Rahmen von Audits, Besuchen, Begehungen diese 

Punkte und die Wirksamkeit der Maßnahmen vor Ort zu überprüfen. 

9.3.5.2 Vermeidung Wiederholfehler (EPP/SQP Kapitel 7) 

FMEA-Erstellung und Pflege 

Á Im EPP/SQP wird unter Punkt 7 die Risikoprioritätszahl (RPZ) vor Reklamationseintritt 

und nach Bearbeitung der Meldung eingetragen. 

Á Verfügt der Lieferant über keine entsprechende produktbezogene FMEA, ist in diesem 

Rahmen eine Reklamations-FMEA zu erstellen. 

Dokumentenanpassungen 

Alle vorgenommenen Dokumentenanpassungen werden mit der Vorstellung des 

EPP/SQP dem Kunden ETO zur Verfügung gestellt (ausgenommen FMEA). 

Lessons learned 

Á Es ist zu prüfen, ob die aus der Reklamation gewonnen Erkenntnisse auf andere ETO-

Produkte zur verbesserten Prozessabsicherung angewendet werden können. 

Á Produktionslenkungspläne, Flowcharts, Teilelebensläufe und andere Produkt-

spezifische Dokumente sind zu aktualisieren. 
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9.3.5.3 Bemerkung (EPP/SQP Kapitel 8) 

Für eine Vereinheitlichung der Reporte und Abbildung von Mindestanforderungen an die 

Wirksamkeitsüberprüfung wurden entsprechende Vorgaben definiert, die bearbeitet 

werden müssen. 

Hierbei werden die Dokumentenänderungen vor Reklamationsabschluss aufgeführt und 

abgefragt. 

Á Abschluss der Meldung seitens des Lieferanten. 

ī Es ist anzugeben, ob die Meldung als anerkannt oder abgelehnt geführt wird. 

Á Die ppm-relevante Menge errechnet sich im Formular automatisch aus dem Excel-

Reiter ĂSortierergebnisñ. 

ī Hierbei werden nur die ETO- und Endkundenbestände ppm relevant gewertet. 

9.3.6 PPF, ausgelöst durch eine Reklamation 

Sollten sich - bedingt durch die definierten Maßnahmen - Änderungen am Werkzeug/ 

Prozess oder Produkt ergeben, ist eine Produkt- und Prozessfreigabe in Form einer für 

ETO kostenfreien Bemusterung durchzuführen und durch ETO freizugeben. 

9.3.7 Kostensammler 

Die im Rahmen der Reklamation anfallenden Kosten werden in einem Kostensammler 

durch ETO geführt. 

ETO ermöglicht somit auch volle Transparenz bei der Kostenzusammenstellung. 

Diese Positionen werden beim Abschluss des EPP/SQP aufgezeigt und dem Lieferanten 

in Rechnung gestellt. 

9.3.8 Bewertung des Problemlösungsprozesses des Lieferanten 

Die Meldung gilt erst als abgeschlossen, wenn dem Lieferanten die Bewertung zur 

Mängelrüge (des EPP/SQP) vorliegt. 

Nach Übermittlung des finalen SQP erhält der Lieferant durch ETO eine Bewertung 

bezüglich Termintreue und fachliche Darlegung des vorgestellten Reports. 

Ergebnisse dieser Bewertung werden als Rückmeldung zur Mängelrüge und ï in 

verdichteter Form ï im Rahmen der Lieferantenbewertung kommuniziert. 

Es ist das Ziel, über das direkte Feedback und die Bewertung, einen Prozess zur 

Optimierung des Problemlösungsprozesses des Lieferanten anzustoßen. 

Dies, um Erwartungshaltungen abzugleichen, die Effizienz zu steigern, Rückfragen zu 

minimieren, Kapazitäten auf beiden Seiten effizienter zu nutzen. 
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Die Bewertungskriterien sind hierbei: 

 

9.3.9 Hinweisreklamation: Definition und Handhabung 

Eine Hinweisreklamation wird durch ETO ausgelöst, wenn keine Verletzung der 

Spezifikationsvorgaben vorliegt, jedoch Auffälligkeiten am Produkt, die aus ETO-Sicht bei 

Nichtbehebung mittelfristig eine Beeinträchtigung der ETO Produkt- oder Prozessqualität 

verursachen können. 

Dies schließt Situationen ein, in denen ï hinsichtlich des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs (analog ISO 9001:2015 Kapitel 8.2.3.1 b) ï bei einer Nicht-Beachtung oder 

weiteren negativen Veränderung ein potentielles Kundenrisiko erwachsen könnte. 

Zum Beispiel: 

Á festgestellte Abweichungen bei statistischen Auswertungen von Prüfergebnissen, 

Á leichte farbliche Abweichungen zu den bisher gelieferten Bauteilen 

Behandlung von Hinweisreklamationen: 

Hinweisreklamationen werden dem Lieferanten mitgeteilt, jedoch findet bei ETO keine 

weitere Verfolgung des Vorganges statt 

Á Keine externe 8D-Anforderung, 

Á kein Mahnwesen für fehlende Stellungnahmen, 
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Eine interne Bearbeitung beim Lieferanten wird jedoch erwartet, und wird im Rahmen von 

Besuchen etc. nachverfolgt. 

Hinweisreklamationen fließen nicht in die Lieferantenbewertung ein. 

Á Kein incident 

Á Retournierte Mengen sind nicht ppm relevant 

9.3.10 Definition von Wiederholfehlern 

Ein Wiederholfehler stellt eine kritische Situation dar, die von allen Beteiligten höchste 

Beachtung und Priorität erfordert, da dieser Fehler direkt auf einen oder mehrere der 

folgenden Punkte hinweist: 

Ein Wiederholfehler bedingt einen eindeutig identischen Ursache für mehrere 

Mängelrügen. Das heißt: 

Á Ein gleiches Fehlerbild 

Á Eindeutige Rückführung auf die gleiche Ursache (Prozess oder Produkt bezogen), 

Á bzw. identische Kombination von Ursachen 

Á ein erneutes Fehler-Auftreten nach der Einführung und Verifizierung der - bezüglich 

dieses Fehlerbildes definierten - Abstellmaßnahmen. 

Á Das Auftreten des Fehlers durch sekundäre Ursachen (wie z.B. unvollständiges 

Zusammenziehen von Beständen) stellt somit ein neues Fehlerbild (einen neuen 

Ursache für das Auftreten beim Kunden) dar. Dies führt zu einer Beanstandung mit 

neuer Reklamationsgrundlage und somit nicht zu einer Wiederholreklamation. 

Á Andererseits kann eine Bewertung als Wiederholfehler erfolgen, solange die wahre 

Fehlerursache noch nicht bekannt ist. 

Á Tritt ein Fehlerbild auf, das von ETO ï auf Basis der vorliegenden Informationen ï als 

Wiederholfehler betrachtet wird, so wird die Beanstandung als solche gekennzeichnet. 

Á Stellt sich im Rahmen der Ursachenanalyse (5W) heraus, dass die oben genannten 

Kriterien nicht erfüllt sind, so kann der Status einer Wiederholreklamation durch ETO 

zurück gesetzt werden. 

Andererseits kann sich im Rahmen der Bearbeitung einer Beanstandung herausstellen, 

dass eine Wiederholreklamation vorliegt, indem z.B. bei unterschiedlichen Produkten die 

gleiche Fehlerursache zugrunde gelegt werden kann. 

 

Ursachen für Wiederholfehler sind: 

Á Die eingeführte Firewall ist nicht wirksam! 

ī Daher müssen umgehend ergänzende Aktivitäten eingeleitet werden. 

Á Die Eingrenzung des Fehleraufkommens (Charge, Zeitraum etc.) ist unzureichend! 

ī Daher muss eine kurzfristige Neubewertung erfolgen. 
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Á Die Ursachenanalyse war unzureichend und in der Folge die eingeführten 

Abstellmaßnahmen unwirksam! 

ī Daher muss erneut in die Ursachenanalyse eingestiegen werden. 

Á Es liegen - intern und/oder extern - Kommunikations- und Abstimmungsprobleme vor! 

ī Daher müssen alle vorliegenden Informationen zusammengetragen und gemein-

sam neu bewertet werden. 

Á Die vorliegende Dokumentation (z. B. 8D, FMEA, etc.) beschreibt nicht die wahre / 

umfassende Situation und Problematik! 

ī Daher muss die Dokumentation zeitnah und umfassend revidiert werden. 

 

Zur Bewertung: 

Á Tritt ein Fehlerbild auf, das von ETO ï auf Basis der vorliegenden Informationen ï als 

Wiederholfehler betrachtet wird, so wird die Beanstandung als solche gekennzeichnet. 

Á Stellt sich im Rahmen der Ursachenanalyse (5W) heraus, dass die oben genannten 

Kriterien nicht erfüllt sind, so kann der Status einer Wiederholreklamation durch ETO 

zurück gesetzt werden. 

Á Andererseits kann sich im Rahmen der Bearbeitung einer Beanstandung herausstellen, 

dass ein Wiederholfehler vorliegt, indem z. B. bei unterschiedlichen Produkten die 

gleiche Fehlerursache zugrunde gelegt werden kann. 

9.3.11 ppm relevante Mengen 

Zweck dieser Regelung 

Um eine einheitliche Bewertung zu ermöglichen und ein gemeinsames Verständnis zu 

erreichen, werden die ppm relevanten Mengen aus Mängelrügen nach den folgenden 

Kriterien festgelegt. 

Á Bei Rücksendungen wird die gesamte retournierte Menge als ppm-relevant eingestuft. 

Á ppm relevante Mengen werden ï sofern im Rahmen der Reklamationsbearbeitung 

keine schriftliche Rückmeldung erfolgt ï ab dem zehnten Werktag nach Eingang beim 

Lieferanten im ETO System nicht mehr korrigiert. 

ppm-relevante Mengen werden durch ETO gemäß folgenden Regeln eingestuft: 

Á Funktionsbeeinträchtigende Abweichungen, Nichteinhaltung spezifizierter 

Eigenschaften, Fremdkörper 

ī der komplette Umfang retournierter Ware ist ppm relevant 

ī bei Sortierung im Hause ETO wird die ermittelte fehlerhafte Menge als ppm 

relevant betrachtet. 

Á Anlieferung ohne freigegebene Bemusterung  

ī Die gesamte Liefermenge ist ppm relevant 

ī Situationsabhängig kann eine nachträgliche Korrektur durch den zuständigen SQE 

erfolgen. 
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Á Bei Annahme von nicht spezifikationsgerechter Ware durch ETO (z.B. Sonderfreigabe) 

ī Der Umfang der abweichend geprüften Stichprobe der Freigabeprüfung wird ppm-

relevant 

ī es kann eine nachträgliche Korrektur der ppm relevanten Menge, gemessen am 

realen Ausschuss, erfolgen. 

Á Im ETO Wareneingang auffällige Falschlieferungen, falsch verpackte Ware, 

Transportschäden und anderweitig beschädigte Lieferungen, sofern vom Lieferanten 

verschuldet. 

ī Die Anzahl fehlerhafter Gebinde ist ppm relevant. 

Á Verschmutzung 

ī Sofern spezifiziert (z. B. technische Sauberkeit) 

¶ analog Maßabweichung bzw. Sonderfreigabe 

¶ der komplette Umfang retournierter Ware ist ppm relevant 

¶ bei Lieferanten-Rückmeldung zum realen Fehleranteil innerhalb 10 Tagen nach 

Eingang der Lieferung werden die ppm relevanten Mengen durch ETO korrigiert. 

ī sofern nicht spezifiziert 

¶ sofern die Ware per Sonderfreigabe bei ETO verarbeitet oder gereinigt wird, wird 

ein symbolischer Wert von 10% der betroffenen Liefermenge als ppm relevant 

angesetzt. 

¶ bei Rücksendung der Ware ist die gesamte retournierte Menge ppm relevant 

Á Nicht spezifizierte technische Merkmale sind nicht ppm relevant. 

ī Dies betrifft nicht Verunreinigungen, Fremdteile und über den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch vorausgesetzte Eigenschaften der Produkte. 

Ausnahmen zu den hier dargelegten Regelungen erfolgen nur in Abstimmung mit dem 

zuständigen SQE und in Absprache mit der Leitung Lieferanten-Qualtität 

9.3.11.1 Sortierung bei Standorten der ETO GRUPPE 

Im Zusammenhang mit Spezifikationsabweichungen zu sortierbaren Merkmalen obliegt 

die Wahl der Nacherfüllung, wie auch die Organisation der erforderlichen Maßnahmen, 

dem Lieferanten. 

Hierbei kann ï zur Erfüllung der Lieferverpflichtung, aus wirtschaftlichen und produktions-

technischen Gründen, zur Reduzierung der Reaktionszeit, sowie zur Minimierung des 

logistischen Aufwands - die Nutzung mehrerer paralleler Optionen erforderlich sein. 

Á Rücksendung zur Neuanlieferung fehlerfreier Ware 

Á Sortierung im Werk eines ETO-Standortes 

ī durch den Lieferanten selbst, 

ī durch einen externen Dienstleister, 

ī durch ETO im Auftrag des Lieferanten, 
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Á Sortierung bei einem externen Dienstleister. 

Á Verschrottung der Ware bei ETO im Auftrag des Lieferanten und Neu-Anlieferung 

Á (in Ausnahmefällen) Antrag auf Sonderfreigabe durch den Lieferanten an ETO 

9.3.11.2 ETO Erwartungen in Bezug auf Sortierungen 

Sofortmaßnahmen / Firewall 

Im ersten Ansatz ist der Lieferant für die Einrichtung der Firewall verantwortlich. 

Beim Auftreten einer Abweichung und nach erfolgter Information durch ETO an den 

Lieferanten ï unabhängig von der Form in der diese Information bereit gestellt wurde und 

der Bestätigung der Abweichung durch eigene Analysen - sind durch den Lieferanten um-

gehend Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit zum Endkunden einzuleiten 

bzw. mit ETO abzustimmen. 

Diese Rückmeldung muss binnen 24 Stunden nach Informationseingang erfolgen. 

Sollte sich im Nachgang eine veränderte Sachlage herausstellen, ist zu prüfen, wer für die 

Aufwände dieser Maßnahmen verantwortlich ist und die Kosten zu tragen hat. 

 

Risikobewertung sowie eine Eingrenzung betroffener Chargen 

Á Eine schriftlich dokumentierte Risikobewertung sowie eine Eingrenzung betroffener 

Chargen erfolgt durch den Lieferanten und wird ETO mit dem 3D-Report binnen  

24 Stunden zur Verfügung gestellt. 

 

Mengen und Termine 

Á Grundsätzlich besteht das Ziel, die zugesagten Liefertermine bzw. -fenster mit der 

vereinbarten Qualität einzuhalten. 

Á Abstimmungen zu abweichenden Mengen und Bedarfen erfolgen eigenständig durch 

den Lieferanten mit der ETO Logistik. 

9.3.11.3 Sortierungen betroffener Waren 

Im Folgenden wird hier explizit auf die Option einer Sortierung der betroffenen Ware 

eingegangen. 

Der Lieferant organisiert die Sortierung 

Sofern ï bei Nichteinhaltung zugesagter Fristen - ETO selbst die Organisation von 

Maßnahmen einleiten muss, werden die entstandenen Aufwendungen und Kosten über 

den Reklamationsprozess an den Lieferanten belastet. 

Á Der Lieferant stimmt sich diesbezüglich mit ETO ab 

Á Der Lieferant stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung 

ī Fehlervisualisierungen 

ī Prüfanweisung 

ī Prüfmittel 

Gegebenenfalls kann ETO hier unterstützend Fehlerbilder und Prüfmittel zur Verfügung 

stellen. Dies ist jedoch im Vorfeld abzustimmen.  



Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE 

 

 

Guideline: Page 50/78  

E-028-Lieferantenhandbuch der ETO GRUPPE   
Version 3 Print only for information  
 

Rahmenbedingungen für Sortierungen 

Erforderlich ist hierzu die Abstimmung des Sortierumfangs und der aus Sortierungen 

erforderlichen Ausbringung an i.O.-Ware. 

Zu erwartende Fehleranteile sind auf Basis der ETO-Informationen und der internen 

Risikobewertung durch den Lieferanten zu ermitteln. 

Resultierend sind die Kapazitäten für die Sortierung zu planen und zu beauftragen. 

Á Auf Basis der Rückmeldungen und Rapporte sind Ablauf- und Dynamisierung der 

Sortierung mit der sortierenden Partei abzustimmen. 

ETO hat am Standort keine Kooperation oder feste Zusammenarbeit mit 

Sortierdienstleitern. 

Interne Sortierungen werden mit ETO-Personal, gegebenenfalls verstärkt durch 

Mitarbeiter aus Personalüberlassungen, durchgeführt. 

Diese Organisation kann bei externen Sortierungen koordinierend unterstützen, selbst 

jedoch nur in begrenztem Umfang mitarbeiten. 

Endprodukte und angearbeitete Ware werden zur Prüfung oder Nacharbeit nicht außer 

Haus gegeben. 

Prüfplätze können nur in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Hierbei 

werden diese bevorzugt zur Prüfung angearbeiteter Ware und Endprodukten genutzt. 

 

Betreuung von Sortierungen 

Á Nach vorheriger Abstimmung kann ETO ï im Auftrag des Lieferanten ï die Einweisung 

und Betreuung von Sortierpersonal übernehmen. 

Á Eine Übernahme der Gesamtverantwortung ist dadurch nicht gegeben. 

Á Die hierfür erforderlichen Dokumente und Informationen müssen durch den Lieferanten 

bereit gestellt werden. 

Á Aufwendungen hierfür werden durch ETO belastet. 

Prüfanweisungen 

Á Externen Dienstleistern und ETO-betreuten Sortierungen sind aussagekräftige 

Vorgaben für die Prüfung zur Verfügung zu stellen. 

Á Prüfmethoden und Prüfmittel müssen im Vorfeld mit dem zuständigen SQE abgestimmt 

sein. 

Prüfmittel 

Á ETO kann ï nach vorheriger Abstimmung, in begrenztem Umfang ï Prüfmittel zur 

visuellen, lehrenden und messenden Prüfung bereit stellen. 

Á Prüfungen an der Röntgenanlage dürfen nur von eingewiesenem ETO-Personal 

durchgeführt werden. 

Zusammenfassend gilt 

Á Der Lieferant ist der Auftraggeber einer Sortierung und übernimmt die volle 

Verantwortung für die Beauftragung, Durchführung, Organisation und Auswertung der 

Sortierung sowie alle notwendigen Dokumente und Hilfsmittel.  
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9.3.11.3.1 Arbeitszeiten und Zugang 

Á ETO MAGNETIC GmbH  

ī Werktags im Standard von 06:00 ï 22:00 Uhr 

ī Eine Nachtschichtbetreuung für Sortierungen kann in der Regel nicht bereitgestellt 

werden. 

ī Samstag ï nach Absprache von 06:00 ï 14:00 Uhr 

Á EKS Elektromagnetik GmbH 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 

Á ETO MAGNETIC Sp. z o.o. 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 

Á ETO MAGNETIC CORP. 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 

Á ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES (Kunshan) Co., Ltd. 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 

Á ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 

Á ETO MAGNETIC Mexico, S. de R.L. de C.V. 

ī An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informa-

tionen einfließen 
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9.3.11.4 Kontakte für Sortierungen an den entsprechenden ETO Standorten 

ETO schreibt grundsätzlich keinen Dienstleister vor. Gute Erfahrungen in unserem Haus 

haben wir, in eigener Sache, mit folgenden Anbietern gemacht: 

 

 

redi-Group GmbH, Friedrich-List-Straße 42, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Telefon: +49 711 78781731 
Fax: +49 711 78781740 

E-Mail: quality-control@redi-group.com 
Internet: www.redi-control.de  

 

 

Formel D GmbH, Herrenberger Straße 120, 71034 Böblingen 

Telefon: +49 7031 7640-0 (switchboard) 
Fax: +49 7031 7640-100 

E-Mail: info@formeld.com 
Internet: www.formeld.com 

 

  

mailto:quality-control@redi-group.com
http://www.redi-control.de/
mailto:info@formeld.com
http://www.formeld.com/
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9.3.11.5 Kontakte für Sortierungen beim Dienstleister, als Alternative zur Rücklieferung 

Sollte ein Rücktransport zu viel Zeit in Anspruch nehmen und eine Sortierung im Hause 

ETO nicht durchführbar sein, besteht die Möglichkeit sich an die Firma Kaum+Benz zu 

wenden. 

Kaum+Benz, ein zertifiziertes Unternehmen in unserer Nähe, hat die Möglichkeit, Ware ï 

im Auftrag des Lieferanten - bei ETO abzuholen, Sortierungen und Nacharbeiten 

durchzuführen und die Ware nach der Bearbeitung wieder bei ETO anzuliefern. Die 

Abstimmung und Organisation erfolgt direkt zwischen dem Lieferanten und Kaum+Benz. 

 

 

Kaum + Benz Bauteilekonfektion, Gewerbestrasse 15, 78359 Orsingen 

Telefon: +49 7774 93868-0 
Fax: +49 7774 93868-14 

E-Mail: info@kaum-benz.de 
Internet: www.kaum-benz.de 

  

mailto:info@kaum-benz.de
http://www.kaum-benz.de/
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XRAY-LAB GmbH & Co. KG 
Schloßberg 9 | 74374 Zaberfeld 
Zentrale: +49 7046 / 8808-0 
Fax: +49 7046 / 8808-20 
info@xray-lab.com 

Zentrallabor 
Sternenfelser Straße 37/1 
74343 Sachsenheim 
24h Hotline: 0800 / 9729522 
(aus Deutschland gebühren-frei) 

 

Labor Wolfsburg 
Heinenkamp 24b | 38444 Wolfsburg 
+49 5308 48600-0  
wob@xray-lab.com 

Niederlassung Slowakei 
Cementárska 15 | 90031 Stupova 
+ 421 918 286 458 

Labor USA, Kanada und Mexico 
2255 Pontiac Rd | MI-48326 Auburn Hills 
24h: +1 800-270-1350  
contact@xray-lab.com 

Die Firma XRAY-LAB ist ein Dienstleistungsunternehmen für Zulieferbetriebe der 

Automobilindustrie, Luft- & Raumfahrt, Medizintechnik, Elektrotechnik, Kunststoff- oder 

Metallindustrie. Als vollintegrierter Qualitätsdienstleister können beanstandete 

Qualitätsmängel durch entsprechende Maßnahmen wie Sortieren, Prüfen, zerstörungs-

freie Röntgenprüfung (auch serienbegleitend), Nacharbeiten, Reinigen etc., behoben oder 

Teile weiterbearbeitet werden. 

XRAY-LAB - Leistungen: 

ī 2D/2,5D Röntgenanalyse 

ī Computertomographie (CT) 

ī 3D Messtechnik und 3D Objekterfassung 

ī Erstmusterprüfung und Freigabeprozesse von Werkzeugen 

ī Ausfallteil und Schadensanalyse 

ī NDT wie UT, ET, VT, PT & MT 

ī Resident Engineering & 8D-Reporting 

ī RampUps und PPAPs 

ī Q-Gate und Firewall 

ī Qualitätsmanagement für Logistikprozesse 

ī Redesign und Relocation 

ī Qualitätsmanagementmethoden 

ī Prozessbegleitung hinsichtlich Qualitätsthemen bei Übergang von Vorserie zu 

Serienproduktion 

ī Sichtprüfung und Nacharbeit mit eigener Taskforce 

ī Schnelle sowie sorgfältige und genaue Arbeitsausführung 

ī Professionelles Handling 

ī Mängelbereinigung vor Ort (Produktions- bestand, Lagerbestand, Zwischenlager) 

ī Ganzheitliches Management 

ī Flexible und schnelle Reaktionszeiten 

ī Fachlich geschultes Personal 

ī Qualitätskoordination 

Alle angebotenen Dienstleistungen basieren auf einem zertifizierten 

Managementsystem. 
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9.3.12 Stundensätze und Kostenpauschalen 

9.3.12.1 ETO MAGNETIC in Stockach 

Mängelrügen, Sortierungen und Dienstleistungen der ETO MAGNETIC GmbH am 

Standort Stockach. 

Pauschale Gebühren (diese Angaben gelten vorbehaltlich unterjähriger Änderungen): 

Á Pauschale Gebühren auf Basis gemittelter Aufwände (gültig ab dem 11.07.2017) 

ī Rücklieferungen von Musterteilen über ETO, Abteilung Zentrale Dienste 10,-- ú 

(gültig ab dem 16.04.2012) 

Á Stundensätze für Dienstleistungen 

ī ETO interne Sortiertätigkeiten (durch ETO Personal) 35,-- ú/h 

ī Nacharbeit / Tätigkeiten mit Maschineneinsatz 50,-- ú/h 

¶ Beim Einsatz von Prüfständen können u. U. höhere Aufwendungen entstehen. 

Dies wird im Vorfeld kommuniziert. 

Á Röntgendienstleistungen 80,-- ú/h 

9.3.12.2 EKS Elektromagnetik GmbH 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen. 

9.3.12.3 ETO SENSORIC GmbH 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen. 

9.3.12.4 ETO MAGNETIC Sp. z o.o. 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen 

9.3.12.5 ETO MAGNETIC CORP. 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen 

9.3.12.6 ETO MAGNETIC TECHNOLOGIES (Kunshan) Co., Ltd. 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen 

9.3.12.7 ETO MAGNETIC Mexico, S. de R.L. de C.V. 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen 

9.3.12.8 ETO MAGNETIC India Pvt. Ltd. 

An dieser Stelle werden zu einem späteren Zeitpunkt standortbezogene Informationen 

einfließen  
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9.3.13 Rücklieferung und Abrechnung beanstandeter Ware 

Rücklieferungen erfolgen in der Regel zu Lasten des Lieferanten. Entsprechend der 

Dringlichkeit und zur Ermöglichung einer kurzfristigen Sortierung, Ursachen-Analyse oder 

Nacharbeit werden zeitsparende und rückverfolgbare Versandmethoden angewendet. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Abholung beanstandeter Ware durch den 

Lieferanten oder einen von ihm beauftragten Dienstleister. 

Retournierte Ware wird über das ETO-System direkt zurückbelastet. Eine Gutschrift durch 

den Lieferanten ist nicht erforderlich. Ein direkter Warenaustausch kann hierbei nur über 

eine entsprechend deklarierte Neuanlieferung erfolgen. 

10 Lieferanten-Management 

ETO ist bestrebt, in enger Abstimmung mit den Anforderungen unserer Kunden, die 

Standards, Methoden und Tools weiterzuentwickeln. 

Bei der Auswahl von Lieferanten legen wir Wert darauf, dass diese bereit sind, mit ETO 

gemeinsam ihre Standards weiterzuentwickeln. 

ETO strebt eine langfristige Beziehung mit seinen Lieferanten an. Dies unter der 

Berücksichtigung der QCD Kriterien. 

Á Q = quality, d.h. 0-Fehler Strategie, sowie die Erreichung vereinbarter Ziele 

Á C = cost, d.h. bester Preis und Kostenreduktion in der Serie 

Á D = delivery, d.h. Optimierung von Mengen - und Liefertreue 

Das Lieferanten-Management der ETO wird über unten beschriebenen PDCA-Kreis 

dargestellt. 
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10.1 Plan: Warengruppen-Strategie 

Die Lieferantenauswahl basiert auf Commodity-Panels für die Regionen 

Á Europa 

Á NAFTA 

Á Asien 

Selektionskriterien sind hierbei unter anderem, Preisgestaltung, Vertragslage, Techno-

logiestandards, Zahlungsziele, sowie Entwicklungsmöglichkeiten. 

10.2 Do: Einkaufs-Strategie 

Die Nominierung und Beauftragung erfolgt auf Basis eines interdisziplinären Team-

entscheides. Basis hierfür sind unter anderem: 

Á Warengruppen-Strategie und Lieferantenpyramide 

Á Herstellbarkeitserklärung 

Á Angebotsvergleiche 

Á der ETO-Sourcing-Workshop 

10.3 Check: Lieferantenbewertung 

ETO bewertet alle Lieferanten für Produktionsmaterial, produktionsnahes Material, 

produktionsnahe Betriebsmittel bzw. sonstige diesbezügliche Leistungen monatlich und 

jährlich. 

Die Jahresbewertung bezieht sich auf den Zeitraum Januar ï Dezember und hat eine 

Einstufung des Lieferanten zur Folge. 

Hierbei wird jeder belieferte ETO-Standort getrennt bewertet, wobei die Einstufung nach 

der schlechtesten Bewertung eines ETO Standortes erfolgt. 

Die Bewertung des Vorjahres erfolgt zum Abschluss des ersten Quartals des Folgejahres. 

Parallel dazu erstellt ETO eine monatliche Statusbewertung (aktuelle ETO-Systemsicht). 

Diese Statusbewertung dient dazu, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu verfolgen. 

Weiterhin soll damit der Abgleich mit dem System des Lieferanten ermöglicht werden. 

Diese Statusbewertung beinhaltet daher keine Einstufung. 

Alle Bewertungen versendet ETO standardmäßig per Mail. 

Die Monatsbewertungen erfolgt in der Mitte des Folgemonates. 

10.3.1 Kriterien für die Lieferantenbewertung 

Die Bewertung der Kriterien erfolgt in einem Punktesystem (schlechteste Bewertung ist  

1 Punkt ï maximale Punktzahl ist 100) mit unterschiedlicher Wichtung. 

Die Wichtung der einzelnen Kennzahlen sowie die Bewertungsvorgaben sind im  

Anhang 4 ersichtlich. 

Im Folgenden sind die Hauptkriterien mit den entsprechenden Unterkriterien aufgeführt.  
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10.3.1.1 Qualitäts-Kennzahlen 

Á Incident 

ī Hierbei unterscheidet ETO in Beanstandungen aus der Wareneingangsprüfung 

(Q2), der ETO Produktion (Q4) und Pass through Problemen, also lieferanten-

bezogenen Abweichungen, die im ETO Prozess nicht entdeckt wurden (Q5). 

ī Jede Mängelrüge wird als incident gewertet. Bezugsgleiche Meldungen zum 

gleichen Vorgang werden, in vertretbarem zeitlichem Rahmen, durch ETO als 

Meldungspositionen angelegt und damit nicht als incident gewertet. 

ī Ppm-level 

ī Die ppm relevanten Mengen errechnen sich aus der durch ETO fakturierten Menge 

und der Mängelrügen bezogenen fehlerhaften Menge. 

ī Rückmeldungen aus Sortieraktionen, bzw. anerkannte Fehlermengen sind fristge-

recht anzuzeigen, eine spätere Korrektur erfolgt nicht mehr (siehe SQP-Prozess). 

Á SQP-Bewertung 

ī Der Erfüllungsgrad aller als teilweise oder umfänglich anerkannten registrierten 

Qualitätsmeldungen in Prozent entspricht der bewertungsrelevanten Punktzahl. 

Á Qualitäts-Assessment 

ī Der Erfüllungsgrad in Prozent entspricht der bewertungsrelevanten Punktzahl. 

Á Supplier-Assessment 

ī Der Erfüllungsgrad in Prozent entspricht der bewertungsrelevanten Punktzahl. 

10.3.1.2 Kosten 

Á aktuell noch nicht implementiert 

10.3.1.3 Lieferperformance 

Á Termintreue 

ī Das Wareneingangs-Datum wird gegen das gesetzte Lieferdatum bewertet 

Á Mengentreue 

ī Die prozentuale Abweichung zur eingeteilten Menge (Teillieferung) führt zu einer 

Abwertung. Hierbei werden Wareneingänge bei ETO im jeweiligen Bewertungszeit-

raum gemittelt. Eine Abweichung der Mengentreue wird gleichzeitig als Auslöser 

einer Sonderfahrt gewertet. 

10.3.2 Einstufung im Eskalationsstufen-Modell 

Die Gesamtnote der Jahres-Bewertung hat eine Einstufung der Lieferanten in das ETO-

Eskalations-Modell zur Folge. Diese Einstufung erfolgt jährlich nur einmal. Die monatliche 

Bewetung hat auf die Einstufen keinen Einfluss. 

Dieses Eskalationsstufen-Modell ist in 5 Stufen unterteilt und in nachfolgender Grafik 

dargestellt. 

Die 5 Stufen haben unterschiedliche Maßnahmen bei ETO und den Lieferanten zur Folge. 
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10.3.3 Status-Überwachung des zertifizierten Management-Systems 

ETO legt einen großen Wert auf die Entwicklung der Management-Systeme der 

Lieferanten für Produktionsmaterial hinsichtlich der Anforderungen der IATF 16949,  

ISO 14001 und ISO 50001. 

Der Systemstatus der Lieferanten wird im ETO-System gepflegt und dabei auch Kopien 

der Zertifikate, als Nachweis, abgelegt. 

ETO erwartet in diesem Zusammenhang die selbstständige Bereitstellung von neuen 

Zertifikaten durch den Lieferanten. 

10.3.4 Rückmeldung zu Sonderfahrten (Kapitel im Abweich-Management) 

Sonderfahrten sind ein Indikator für Prozessstörungen und gemäss der IATF 16949- 

Zertifizierung ist ETO zu deren Auswertung verpflichtet. 

Die Kosten für Sonderfahrten gehen zu Lasten des Lieferanten, wenn er diese verursacht 

hat. 

Abweichungen der Mengentreue werden bei ETO als Auslöser einer Sonderfahrten 

gewertet. 

Informationen zur Bewertung der Mengentreue befinden sich im Anhang 4. Geeignete 

Maßnahmen werden im Rahmen des Lieferantenentwicklungsprogramms festgelegt. 

  

Level 0 

ÅLieferant erf¿llt die Zielwerte der Stufe 0: Gesamtnote Ó 90 Punkte 

ÅKeine Massnahmen notwendig 

Level 1 

ÅLieferant erf¿llt nicht die Zielwerte der Stufe 0: Gesamtnote Ó 80 ï 89 Punkte 

ÅLieferant ergreift selbstständig Massnahmen zur Verbesserung 

Level 2 

ÅLieferant erf¿llt nicht die Zielwerte der Stufe 1: Gesamtnote Ó 60 ï 79 Punkte 

ÅLieferant ergreift selbstständig Massnahmen zur Verbesserung und nennt  Zieltermine. 

ÅLieferant kann externe Unterstützung benötigen 

Level 3 

ÅLieferant erf¿llt nicht die Zielwerte der Stufe 2: Gesamtnote Ó 50 ï 59 Punkte 

ÅLieferant kann auf New Business on Hold (NBOH) gesetzt werden 

ÅLieferant kann externe Unterstützung benötigen 

ÅBesondere Bewertung bei Festlegung der Fokuslieferanten 

Level 4 

ÅLieferant erfüllt nicht die Zielwerte der Stufe 3: Gesamtnote < 50 Punkte 

ÅEntscheidung über Ausphasen des Lieferanten bei nachhaltig schlechter Einstufung 

ÅBesondere Bewertung bei Festlegung der Fokuslieferanten 
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10.4 Act: Lieferanten-Entwicklungsprogramme 

Auf Basis der jährlichen Einstufung werden die Lieferanten dazu aufgefordert, die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen bzw. mit ETO abzustimmen, um die 

Eskalationsstufe 0 zu erreichen. In das Entwicklungsprogramm werden vorwiegend Ziel-

Lieferanten als Fokuslieferanten aufgenommen, die über ein mehrstufiges Auswahlver-

fahren selektiert werden. 

Mit diesen Lieferanten werden Programme zu Verbesserung abgestimmt und vereinbart. 

Hierbei kommen unterschiedliche Tools zum Einsatz, die parallel kontinuierlich weiter 

entwickelt werden. Beispielhaft hier aufgeführt: 

Á Prozessaudit nach VDA 6.3 (unter Berücksichtigung der Zusatzanforderungen unserer 

Kunden) 

Á run@rate 

Á Re-Assessment (Neubewertung des Supplier- oder Q-Assessments) 

Á Systemaudit gemäß DIN EN ISO 19011 auf Basis der IATF 16949 

Á Standortübergreifende Aktionspläne 

10.4.1 Zielvorgabe - Festlegung 

ETO hat grundsätzlich das Ziel, dass Lieferanten für Produktionsmaterial in der 

Eskalationsstufe 0 eingestuft sind. 

Daher erwartet ETO von den Lieferanten die Analyse der dargelegten Abweichungen und 

die Einleitung von Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles. 

11 Logistik / Kennzeichnung / Verpackung 

An dieser Stelle verweisen wir auf die ĂLogistikrichtlinie f¿r Produktionsmaterial und 

Dienstleistungenñ, die im Lieferantenportal als standortbezogener Download bereitsteht 

(siehe Anlage 1). 

12 Impressum 

12.1 Stand Lieferantenhandbuch 

Das Handbuch wird in deutscher und englischer Version veröffentlicht. 

Verbindlich ist die aktuellste deutsche Version. 
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12.2 Ansprechpartner Lieferantenhandbuch 

Peter Sommerfeld Michael Seyer 

Leiter Konzern Lieferanten-Qualität Bereichsleiter Einkauf 

E-Mail: p.sommerfeld@etogruppe.com E-Mail: m.seyer@etogruppe.com 

Telefon: +49 7771 809-1601 Telefon: +49 7771 809-1197 

Mobil.: +49 1522 264 00 65 Mobil: +49 162 284 84 12 

 

 

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift mit Veröffentlichung in IMS gültig. Das 

unterschriebene Original wird in der Abteilung GAZ aufbewahrt. 
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13 Anhang 1 - Anleitung ETO Lieferanten-Portal 

 

 

 

Das Login-Passwort erhaltenSie vom zuständigen Materialgruppen-Einkäufer oder von 

Ihren SQE.  


























